
Senatorin für Finanzen 

02.06.2017 

NEUFASSUNG 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 13.06.2017 
„Überarbeitung des Public Corporate Governance Kodex 

der Freien Hansestadt Bremen (PCGK-FHB)“ 

A. Problem

Mit Beschluss vom 16.01.2007 hat der Senat den Public Corporate Governance Ko-
dex für das Land und die Stadtgemeinde Bremen verabschiedet. Er ist ein Instrument 
zur Verbesserung der Unternehmensleitung, der Unternehmenskontrolle und der 
Transparenz. Dafür werden allgemein anerkannte Standards für die gute Führung ei-
ner Gesellschaft in mehrheitlich öffentlichem Besitz formuliert. 

Der Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen (PCGK-FHB) 
richtet sich sowohl an die öffentliche Hand als Gesellschafterin als auch an die Ge-
schäftsführungen sowie die Aufsichtsräte von Mehrheitsbeteiligungen der FHB. Er 
konkretisiert die gesetzlichen Regelungen und passt sie wo nötig an die besonderen 
Anforderungen der FHB als öffentliche Gesellschafterin an. 

Dabei bildet der PCGK-FHB nicht statisch den Abschlusspunkt der Entwicklung, son-
dern er soll zu einer stetigen Optimierung der Strukturen der Führung von Beteili-
gungsgesellschaften beitragen. Daher ist er an die aktuellen Anforderungen sowie die 
rechtlichen Vorgaben anzupassen. 

Neben Änderungen in den praktischen Anforderungen an die Geschäftsführungen der 
Beteiligungsgesellschaften haben sich auch unter Berücksichtigung des Private Cor-
porate Governance Kodex des Bundes (PCGK-Bund, Stand: 30.09.2009) sowie mit 
Blick auf die aktuelle Rechtsentwicklung Änderungsbedarfe ergeben, die durch eine 
vollständige Neufassung umzusetzen sind. 

B. Lösung

Die Senatorin für Finanzen hat den PCGK-FHB daher unter Berücksichtigung folgen-
der Aspekte überarbeitet: 

Zur Anpassung des PCGK-FHB an den PCGK-Bund wurden umfangreiche Änderun-
gen an der Struktur des PCGK-FHB erforderlich; zudem richtet sich der PCGK-Bund 
primär an Aktiengesellschaften, wohingegen der PCGK-FHB entsprechend den Bre-
mischen Gegebenheiten auf Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH ausgerichtet 
ist. 

Die Neufassung des PCGK soll zum 01. Januar 2018 in Kraft treten und die bis dahin 
geltende Fassung vom 16.01.2007 ersetzen. 
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Im Übrigen weicht der PCGK-FHB nur in wenigen Aspekten vom PCGK-Bund ab und 
macht dabei im Wesentlichen strengere Vorgaben. Die anliegende Synopse zeigt die 
Abweichungen farblich auf. Die wichtigsten Anpassungen sind wie folgt: 

• Wie bei Aktiengesellschaften gesetzlich vorgesehen, werden auch bremische
GmbHs zur Erstattung von Ad-hoc-Risikoberichten verpflichtet (Nr. 3.1.3).

• Die Bedeutung des Frauenförderplans wird gestärkt, indem er ausdrücklich zu
einem Bestandteil des Berichts der Geschäftsführung an das Überwachungs-
organ wird; Abweichungen und Verbesserungsmöglichkeiten sind darzulegen
(Nr. 3.1.3).

• Der PCGK-FHB statuiert genauere Vorgaben für die Geschäftsführung (Nr. 4).
o So ist die Geschäftsführung laut PCKG-FHB explizit für das Erreichen

der öffentlichen Ziele verantwortlich. Zielvorgaben werden als ein In-
strument zur Steuerung benannt.

o Zudem ist die Geschäftsführung aktiv beratungspflichtig gegenüber Ge-
sellschaftern und Überwachungsorganen; sie muss ein wirksames Revi-
sions-/Kontrollsystem etablieren.

• Die Innenrevision erhält eine unabhängige Stellung im Unternehmen.

• Hinsichtlich der Behandlung potenzieller Interessenkonflikte legt der PCGK-
FHB strengere Maßstäbe als der PCGK-Bund an.

o Alle Interessenkonflikte der Geschäftsführung sind zwingend offenzule-
gen.

o Der Aufsichtsrat muss allen (nicht nur wesentlichen) Geschäften mit Ge-
schäftsführerinnen/Geschäftsführern zustimmen. Hierzu zählen solche
Geschäfte nicht, bei denen es um die Deckung des täglichen Bedarfs
geht, und die von der Gesellschaft mit ihren Kunden unabhängig von der
Person zu allgemein festgelegten Tarifen abgeschlossen werden.

• Bezüglich des Aufsichtsrates legt der PCGK-FHB ebenfalls höhere Maßstäbe
an (Nr. 5).

o Insbesondere sind die Aufsichtsratsmitglieder ausdrücklich den gesamt-
bremischen Interessen verpflichtet. Zudem sind die Aufsichtsratsmitglie-
der für ihre eigene aufgabenadäquate Fortbildung verantwortlich.

o Zusätzlich zur Entsprechenserklärung der Geschäftsführung hat der
Aufsichtsrat einen Leistungsbericht an die Gesellschafter zu erstellen.

o Durch die bremische Regelung, wonach die/der Aufsichtsratsvorsitzende
die Abschlussprüfungsgesellschaft beauftragt, ist die Einhaltung der Prü-
fungsanweisung der FHB sichergestellt.

o Laut PCGK-FHB soll keine über eine Aufwandsentschädigung hinaus-
gehende Vergütung für Aufsichtsratsmandate gewährt werden. Falls
abweichend hiervon Vergütungen gezahlt werden, unterliegen diese der
üblichen Abführungspflicht nach Nebentätigkeitsrecht.

o Grundsätzlich sieht der PCGK vor, dass lediglich Aufwandsentschädi-
gungen gezahlt werden sollen. In diesen Fällen besteht keine Abfüh-
rungspflicht.
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Sofern in Einzelfällen dennoch Vergütungen gezahlt werden, besteht 
ggf. eine Pflicht zur Abführung für im Auftrag der FHB wahrgenommene 
Aufsichtsratsmandate gemäß bremischem Nebentätigkeitsrecht. 
Der PCGK-FHB konstituiert keine Abführungspflicht, er verweist jedoch 
darauf sowie auf den Kreis der Betroffenen. 

 
• Die Prüfung gemäß § 53 HGrG sollte Teil der Jahresabschlussprüfung sein 

(Nr. 7). 
 

• Aufgrund der dezentralen Ressourcenverantwortung wird auf das Einverneh-
men der Senatorin für Finanzen mit den Fachressorts bei der Wahrnehmung 
der Gesellschafterrechte als Bremische Besonderheit hingewiesen (Nr. 2.1). 

 
Die von der Senatorin für Finanzen zur Verfügung gestellten Vorlagen zur Entspre-
chenserklärung und zum Leistungsbericht des Aufsichtsrates werden nach Beschluss-
fassung über den PCGK-FHB hinsichtlich der Verweise angepasst und veröffentlicht. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Die Überarbeitung des PCGK-FHB hat keine finanz- oder personalwirtschaftlichen 
Auswirkungen; sie betrifft Männer und Frauen grundsätzlich in gleicher Weise. Die 
Neufassung verdeutlicht zudem die Bedeutung der Frauenförderung auch für die Be-
teiligungsgesellschaften der FHB und macht ihre Verpflichtung in diesem Bereich 
transparenter und überprüfbarer. 

E. Beteiligung und Abstimmung 

Die vorliegende Fassung des PCGK-FHB wurde mit allen Ressorts und der Zentral-
stelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau abgestimmt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 

Der PCGK-FHB ist zur Veröffentlichung nach dem IFG geeignet. Er soll zudem auf 
den Internetseiten der Senatorin für Finanzen veröffentlicht werden. 

G. Beschluss 

1. Der Senat beschließt den Public Corporate Governance Kodex der Freien 
Hansestadt Bremen in der anliegenden Fassung. 

2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, den Public Corporate Governance 
Kodex der Freien Hansestadt Bremen dem Controlling-Ausschuss der Bremi-
schen Bürgerschaft zur Kenntnis zu geben. 

3. Der Senat bittet die Ressorts, den Public Corporate Governance Kodex der 
Freien Hansestadt Bremen ihren Deputationen zur Kenntnis zu geben. 

4. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, die Neufassung des PCGK den 
Gesellschaften zu übermitteln, an denen die FHB mehrheitlich beteiligt ist. 



Public Corporate Governance Kodex des Bundes (30.09.2009) 
 
1. Präambel 
1.1 Inhalt und Zielsetzung des Public Corporate Governance Ko-

dex des Bundes 
Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes enthält we-
sentliche Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Über-
wachung von Unternehmen, an denen die Bundesrepublik Deutsch-
land beteiligt ist, sowie international und national anerkannte Stan-
dards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. 
Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparen-
ter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle des Bundes als 
Anteilseigner klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für ei-
ne gute Corporate Governance erhöht werden. 
 
 
Beteiligungen des Bundes an Unternehmen finden ihre Grundlage 
und Legitimation in der Erfüllung spezifischer Aufgaben des Bundes 
(öffentlicher Auftrag). 
 
 
 
 
Diese mittels der Beteiligung verfolgte Zielsetzung spiegelt sich im 
Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck - beziehungs-
weise bei anderen Rechtsformen in der entsprechenden Zweckset-
zung des Unternehmensträgers - (Unternehmenszweck) wider. Sie 
ist Handlungsleitlinie für die Mitglieder von Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan. 
 
Über Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung soll die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch 
seine Organe verbessert und eine bessere und wirtschaftlichere Er-
füllung der mit der Unternehmensbeteiligung durch den Bund ver-
folgten Ziele gesichert werden. Der Public Corporate Governance 

Public Corporate Governance Kodex der FHB (Stand 02.06.2017) 
 
1. Präambel 
1.1 Inhalt und Zielsetzung des Public Corporate Governance Ko-

dex der FHB 
Der Public Corporate Governance Kodex der FHB enthält wesentli-
che Bestimmungen geltenden Rechts zur Leitung und Überwa-
chung von Unternehmen, an denen die FHB beteiligt ist, sowie in-
ternational und national anerkannte Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung. 
 
Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transpa-
renter und nachvollziehbarer zu machen und die Rolle der FHB als 
Gesellschafterin klarer zu fassen. Zugleich soll das Bewusstsein für 
eine gute Corporate Governance erhöht werden. 
 
Beteiligungen des Landes- und der Stadtgemeinde Bremens an Un-
ternehmen finden ihre Grundlage und Legitimation in der Erfüllung 
spezifischer Aufgaben (öffentlicher Auftrag). Die FHB hat sicherzu-
stellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Un-
ternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksich-
tigt werden. 
 
Diese mittels der Beteiligung verfolgte Zielsetzung spiegelt sich im 
Unternehmensgegenstand und Gesellschaftszweck - beziehungs-
weise bei anderen Rechtsformen in der entsprechenden Zweckset-
zung des Unternehmensträgers - (Unternehmenszweck) wider. Sie 
ist Handlungsleitlinie für die Mitglieder von Geschäftsführung und 
Überwachungsorgan. 
 
Über Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung soll die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch 
seine Organe verbessert und eine bessere und wirtschaftlichere Er-
füllung der mit der Unternehmensbeteiligung durch die FHB verfolg-
ten Ziele gesichert werden. Der Public Corporate Governance Ko-
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Kodex des Bundes soll zudem durch mehr Transparenz, Verantwor-
tungsbewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Unter-
nehmen mit Bundesbeteiligung und in den Bund als Anteilseigner 
stärken. 
 
Bedient sich der Staat privatrechtlicher Organisationsformen, um 
seine Aufgaben besser und wirtschaftlicher zu erfüllen, ist er wie ein 
privater Eigentümer zu betrachten. Unternehmen, an denen der 
Bund beteiligt ist, werden vorrangig in privater Rechtsform als Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder als Aktienge-
sellschaften geführt. Ein System der Steuerung und Kontrolle durch 
Geschäftsleitungs- und Überwachungsorgan (etwa Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat) ist gesetzlich oder durch Satzung vorgesehen. So-
weit ein Überwachungsorgan ausnahmsweise nicht durch die Sat-
zung vorgesehen ist, wird diese Aufgabe durch die Anteilseigner-
versammlung wahrgenommen. 
 
Die Rechte der Anteilseigner, die das erforderliche Kapital zur Ver-
fügung stellen, werden in der Gesellschafter- oder Hauptversamm-
lung wahrgenommen. Der Bund nimmt dort seine Rechte entspre-
chend seinem Anteil wahr. 
 
Die Geschäftsleitung (bei einer GmbH die Geschäftsführung, bei ei-
ner Aktiengesellschaft der Vorstand) führt das Unternehmen. Ihre 
Mitglieder tragen hierfür gemeinsam die Verantwortung. 
Das Überwachungsorgan berät und überwacht die Geschäftsleitung 
und ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen unmittelbar eingebunden. Unternehmen in der 
Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (wie 
Anstalten öffentlichen Rechts) werden durch oder aufgrund Gesetz 
gegründet und haben darauf beruhende, spezifische Organisations-
strukturen, die von privatrechtlichen Unternehmensformen abwei-
chen. Aufgrund ihrer Rechtsform unterliegen sie der staatlichen Auf-
sicht. 
 

dex der FHB soll zudem durch mehr Transparenz, Verantwortungs-
bewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Unterneh-
men mit bremischer Beteiligung und in das Land als Gesellschafter 
stärken. 
 
Bedient sich die öffentliche Hand privatrechtlicher Organisations-
formen, um ihre Aufgaben besser und wirtschaftlicher zu erfüllen, ist 
sie wie ein privater Eigentümer zu betrachten. Unternehmen, an de-
nen die FHB beteiligt ist, werden vorrangig in privater Rechtsform 
als Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder als Akti-
engesellschaften geführt. Ein System der Steuerung und Kontrolle 
durch Geschäftsleitungs- und Überwachungsorgan (etwa Aufsichts- 
oder Verwaltungsrat) ist gesetzlich oder durch Satzung vorgesehen. 
Soweit ein Überwachungsorgan ausnahmsweise nicht durch die 
Satzung vorgesehen ist, wird diese Aufgabe durch die Anteilseig-
nerversammlung wahrgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsleitung (bei einer GmbH die Geschäftsführung, bei 
einer Aktiengesellschaft der Vorstand) führt das Unternehmen. Ihre 
Mitglieder tragen hierfür gemeinsam die Verantwortung. Das Über-
wachungsorgan berät und überwacht die Geschäftsleitung und ist in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unterneh-
men unmittelbar eingebunden. Unternehmen in der Rechtsform ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts (wie Anstalten öf-
fentlichen Rechts) werden durch Gesetz oder aufgrund Gesetzes 
gegründet und haben darauf beruhende, spezifische Organisati-
onsstrukturen, die von privatrechtlichen Unternehmensformen ab-
weichen. Aufgrund ihrer Rechtsform unterliegen sie der staatlichen 
Aufsicht. 
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1.2 Struktur des Public Corporate Governance Kodex des Bundes 
Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes enthält Emp-
fehlungen, Anregungen und Regelungen, die geltendes Recht wi-
derspiegeln. 
 
Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind durch 
die Verwendung des Wortes "soll" gekennzeichnet. Die Empfeh-
lungen wurden entwickelt unter Zugrundelegung der Rechtsverhält-
nisse bei Kapitalgesellschaften. Sie sind bei Unternehmen in ande-
rer Rechtsform auf die dortigen körperschaftlichen Struktur- und Or-
ganverhältnisse soweit wie möglich zu übertragen. Mit der Berück-
sichtigung rechtsform- sowie unternehmensspezifischer Bedürfnisse 
trägt der Kodex zur Flexibilisierung und Selbstregulierung bei. Die 
Unternehmen können von den Empfehlungen abweichen, sind aber 
verpflichtet, dies jährlich in ihrem Corporate Governance Bericht of-
fen zu legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferner enthält der Public Corporate Governance Kodex des Bundes 
Anregungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden 
kann; hierfür werden "sollte"- oder "kann"-Formulierungen verwen-
det. 
 
 

Da die Mehrzahl der bremischen Gesellschaften in der Rechtsform 
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit fakultativem Auf-
sichtsrat geführt wird, ist der Kodex an dieser Rechtsform ausge-
richtet. 
 

1.2 Struktur des Public Corporate Governance Kodex 
Der Public Corporate Governance Kodex der FHB enthält Empfeh-
lungen, Anregungen und Regelungen, die geltendes Recht wider-
spiegeln, dabei sind gesetzliche Regelungen vorrangig zu beach-
ten. 
Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind durch 
die Verwendung des Wortes "soll" gekennzeichnet. Die Empfeh-
lungen wurden entwickelt unter Zugrundelegung der Rechtsverhält-
nisse bei Kapitalgesellschaften. Sie sind bei Unternehmen in ande-
rer Rechtsform auf die dortigen körperschaftlichen Struktur- und 
Organverhältnisse soweit wie möglich zu übertragen. Mit der Be-
rücksichtigung rechtsform- sowie unternehmensspezifischer Be-
dürfnisse trägt der Kodex zur Flexibilisierung und Selbstregulierung 
bei. Die Unternehmen können von den Empfehlungen abweichen, 
sind aber verpflichtet, dies jährlich in ihrem Corporate Governance 
Bericht offen zu legen und zu begründen. Hier sei ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass eine Abweichung von den Empfehlungen 
nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung 
oder-überwachung hinweist. Die Standards in Form des Kodexes 
sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel und verantwortungsvoll 
angewendet zu werden, um damit als einheitliche Grundlage für die 
in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen 
der FHB dienen zu können. 
 
Ferner enthält der Public Corporate Governance Kodex der FHB 
Anregungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden 
kann; hierfür werden "sollte"- oder "kann"-Formulierungen ver-
wendet. Selbstverpflichtungen des Gesellschafters sind im Text 
durch die Verwendung des Wortes „muss“ gekennzeichnet. Hier ist 
die FHB verpflichtet, diese Punkte gesellschaftsrechtlich verbindlich 
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Die übrigen sprachlich nicht so gekennzeichneten Teile des Public 
Corporate Governance Kodex betreffen Regelungen, die als gelten-
des Recht ohnehin von den Unternehmen zu beachten sind. 
 
 

1.3 Anwendungsbereich 
Der Begriff „Unternehmen“ ist entsprechend Zweck und Zielsetzung 
des Public Corporate Governance Kodex des Bundes weit zu ver-
stehen. Hierzu zählen zunächst die Kapitalgesellschaften. 
 
Darüber hinaus sind auch andere juristische Personen des Privat-
rechts und des öffentlichen Rechts, deren Gegenstand ein gewerbli-
cher oder sonstiger wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen solchen 
überwiegend umfasst, „Unternehmen“ im Sinne dieses Kodex. Unter 
Beteiligung ist jede kapitalmäßige, mitgliedschaftliche und ähnliche 
Beteiligung des Bundes, etwa bei Stiftungen, zu verstehen, die eine 
Dauerbeziehung zu dem Unternehmen begründen soll. Ein Mindes-
tanteil ist dafür nicht Voraussetzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, und die aufgrund 
einer Börsennotierung dem Deutschen Corporate Governance Ko-
dex unterfallen, ist der Public Corporate Governance Kodex des 
Bundes nicht anwendbar. 
 
Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes richtet sich an 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Pri-
vatrechts, sofern der Bund mehrheitlich an ihnen beteiligt ist. Verfügt 

umzusetzen. 
 
Die weiteren sprachlich nicht so gekennzeichneten Teile des Cor-
porate Governance Kodex betreffen Regelungen, die als geltendes 
Recht ohnehin von den Unternehmen zu beachten oder verbindlich 
im Handbuch Beteiligungsmanagement der FHB geregelt sind. 

 
1.3 Anwendungsbereich 

Der Begriff „Unternehmen“ ist entsprechend Zweck und Zielsetzung 
des Public Corporate Governance Kodex der FHB weit zu verste-
hen. Hierzu zählen zunächst die Kapitalgesellschaften. 
 
Darüber hinaus sind auch andere juristische Personen des Privat-
rechts und des öffentlichen Rechts, deren Gegenstand ein gewerb-
licher oder sonstiger wirtschaftlicher Betrieb ist oder einen solchen 
überwiegend umfasst, „Unternehmen“ im Sinne dieses Kodexes. 
Der Anwendungsbereich kann auf weitere Beteiligungen ausge-
dehnt werden. Unter Beteiligung ist jede kapitalmäßige, mitglied-
schaftliche und ähnliche Beteiligung der FHB, etwa bei Stiftungen, 
zu verstehen, die eine Dauerbeziehung zu dem Unternehmen be-
gründen soll. Ein Mindestanteil ist dafür nicht Voraussetzung. 
 
Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichba-
res Organ werden dessen Aufgaben von der Gesellschafterver-
sammlung wahrgenommen; Regelungen, die ausschließlich das 
Aufsichtsgremium betreffen, bleiben unbeachtlich. 
 
Auf Aktiengesellschaften, an denen die FHB beteiligt ist, und die 
dem Deutschen Corporate Governance Kodex unterfallen, ist der 
Public Corporate Governance Kodex der FHB nicht anwendbar. 
 
 
Der Public Corporate Governance Kodex der FHB richtet sich an 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Pri-
vatrechts, sofern die FHB mehrheitlich an ihnen beteiligt ist. Verfügt 
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der Bund nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Un-
ter-nehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Privat-
rechts, wird diesem die Be-achtung des Public Corporate Gover-
nance Kodex empfohlen. 
 
 
 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, wird die Beachtung des Public Corporate Gover-
nance Kodex des Bundes empfohlen, soweit recht-liche Bestim-
mungen (etwa gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Unter-
nehmensorgane) nicht entgegenstehen. 
Führt das Unternehmen, an dem der Bund mehrheitlich beteiligt ist, 
einen Konzern unter einheitlicher Leitung, so richtet sich der Public 
Corporate Governance Kodex des Bundes auch an die Führung des 
Konzerns. 
Der Public Corporate Governance Kodex des Bundes wird vom 
Bundesministerium der Finanzen regelmäßig vor dem Hintergrund 
nationaler und internationaler Entwicklungen hinsichtlich Inhalt und 
Anwendungsbereich überprüft und bei Bedarf angepasst. 

 
 
1.4 Verankerung 

Das für die Führung der Beteiligung zuständige Bundesministerium 
stellt die Beachtung des von der Bundesregierung beschlossenen 
Public Corporate Governance Kodex und die Verankerung im Re-
gelwerk der Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Per-
son des Privatrechts sicher. Die Verankerung hat in der Weise zu 
geschehen, dass die Geschäftsleitung und das Überwachungsorgan 
jährlich zu erklären haben, dass den Empfehlungen des Public Cor-
porate Governance Kodex des Bundes entsprochen wurde oder 
werde. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies 
nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung ist (auf der Internetsei-
te des Unternehmens oder im elektronischen Bundesanzeiger) dau-
erhaft öffentlich zugänglich zu machen und als Teil des Corporate 

die FHB nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unterneh-
men in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts, 
wird diesem die Beachtung des Public Corporate Governance Ko-
dex empfohlen. Die FHB kann kleine Beteiligungen von geringer 
Bedeutung von der Anwendung des Public Corporate Governance 
Kodexes freistellen. 
 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, wird die Beachtung des Public Corporate Gover-
nance Kodex empfohlen, soweit rechtliche Bestimmungen (etwa 
gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Unternehmensorgane) 
nicht entgegenstehen. 
Führt das Unternehmen, an dem die FHB mehrheitlich beteiligt ist, 
einen Konzern unter einheitlicher Leitung, so richtet sich der Public 
Corporate Governance Kodex der FHB auch an die Führung des 
Konzerns. 
Der Public Corporate Governance Kodex der FHB wird von der Se-
natorin für Finanzen regelmäßig vor dem Hintergrund nationaler 
und internationaler Entwicklungen hinsichtlich Inhalt und Anwen-
dungsbereich überprüft und bei Bedarf durch Senatsbeschluss an-
gepasst. 
 

1.4 Verankerung 
Das für die Führung der Beteiligung zuständige Fachressort stellt 
im Zusammenwirken mit der Senatorin für Finanzen die Beachtung 
des Public Corporate Governance Kodex und die Verankerung im 
Regelwerk der Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des Privatrechts sicher. Die Verankerung hat in der Weise 
zu geschehen, dass die Geschäftsführung und das Überwachungs-
organ jährlich zu erklären haben, dass den Empfehlungen des 
Public Corporate Governance Kodex der FHB entsprochen wurde 
oder werde. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist 
dies nachvollziehbar zu begründen. Die Erklärung inklusive der Be-
gründung ist dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen und als Teil 
des Corporate Governance Berichts zu veröffentlichen. 
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Governance Berichts zu veröffentlichen. 
 
Im Rahmen der Abschlussprüfung ist auch zu prüfen, ob die Erklä-
rung zum Public Corporate Governance Kodex des Bundes abge-
geben und veröffentlicht wurde. 
Gleiches gilt für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts, soweit rechtliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. 
 

 
 
Im Rahmen der Abschlussprüfung ist auch zu prüfen, ob die Erklä-
rung zum Public Corporate Governance Kodex der FHB abgegeben 
und veröffentlicht wurde. 
Gleiches gilt für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts, soweit rechtliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. 
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2. Anteilseigner und Anteilseignerversammlung 
 
2.1 Der Bund als Anteilseigner 

Der Bund nimmt seine Rechte als Anteilseigner in der Versammlung 
der Anteilseigner wahr. 
 

 
 
 
2.2 Anteilseignerversammlung 

 
 
 
 
Die Geschäftsleitung soll den Jahresabschluss/Konzernab-
schluss und den Lagebericht/Konzernlagebericht für das ver-
gangene Geschäftsjahr innerhalb der ersten sechs Monate des 
laufenden Geschäftsjahrs der Anteilseignerversammlung vorle-
gen, soweit nicht weitergehende gesetzliche oder satzungsmä-
ßige Regelungen bestehen. Die Anteilseignerversammlung ent-
scheidet über die Gewinnverwendung. 
 
Die Anteilseignerversammlung entscheidet über Bestellung und 
Abberufung der Mitglieder von Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes be-
stimmen. Sie entscheidet ferner über die Entlastung von Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan. 
 
 
 
 
In der Regel wählt die Anteilseignerversammlung auch die Ab-
schlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer. 
 
Die Anteilseignerversammlung entscheidet insbesondere über 

2. Der Gesellschafter 
 
2.1 Bremen als Gesellschafterin 

Bremen ist Gesellschafterin der unmittelbaren Beteiligungsgesell-
schaften. Die Senatorin für Finanzen nimmt die hieraus resultieren-
den Rechte und Pflichten innerhalb und außerhalb von Gesellschaf-
terversammlungen im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fachress-
ort wahr. 
 

2.2 Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse 
Bestimmte Rechte und Aufgaben sind der Gesellschafterversamm-
lung gesetzlich zugeordnet und/oder ihr im Gesellschaftsvertrag 
zugewiesen. 
 
Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss/Konzernabschluss 
und den Lagebericht/Konzernbericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr innerhalb der ersten sechs Monate des laufenden Ge-
schäftsjahrs der Gesellschafterversammlung vorlegen, soweit nicht 
weitergehende gesetzliche oder satzungsmäßige Regelungen be-
stehen. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 
fest und entscheidet über die Gewinnverwendung. 
 
Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Bestellung 
und Abberufung der Mitglieder von Geschäftsführung und Überwa-
chungsorgan, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes vorse-
hen. Sie entscheidet ferner über die Entlastung von Geschäftsfüh-
rung und Überwachungsorgan. Bei der Beschlussfassung der Ge-
sellschafterversammlung über die Entlastung des Überwachungs-
organs darf kein Vertreter Bremens mitwirken, der selbst Mitglied im 
Überwachungsorgan ist. 
 
Die Gesellschafterversammlung bestellt die Abschlussprüfungsge-
sellschaft. 
 
Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere über die 
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die Satzung und den Gegenstand des Unternehmens sowie 
über Satzungsänderungen und wesentliche unternehmerische 
Maßnahmen. 
 

2.3 Vorbereitung und Durchführung der Anteilseignerversamm-
lung 

Die Anteilseignerversammlung wird mindestens einmal jährlich 
von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. In der Tagesordnung sollen die zu behandelnden 
Punkte möglichst genau bezeichnet werden. Die Anteilseigner 
sollen ausreichend Gelegenheit haben, sich auf die Erörterung 
und Abstimmungen vorzubereiten. 
 
Über die Anteilseignerversammlung soll eine Niederschrift ge-
fertigt werden. Auch Beschlüsse der Anteilseigner außerhalb 
der Versammlung sollen protokolliert werden. 
 

Satzung und den Gegenstand des Unternehmens sowie über Sat-
zungsänderungen und wesentliche unternehmerische Maßnahmen. 
 
 

2.3 Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversamm-
lung 
Die Gesellschafterversammlung wird mindestens einmal jährlich 
von der Geschäftsführung unter Angabe der Tagesordnung einbe-
rufen. In der Tagesordnung sollen die zu behandelnden Punkte 
möglichst genau bezeichnet werden. Die Gesellschafter sollen aus-
reichend Gelegenheit haben, sich auf die Erörterung und Abstim-
mungen vorzubereiten. 
 
Über die Gesellschafterversammlung soll eine Niederschrift gefer-
tigt werden. Auch Beschlüsse der Gesellschafter außerhalb der 
Versammlung sollen protokolliert werden. 
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3. Zusammenwirken von Geschäftsleitung und Überwachungsor-
gan 
3.1 Grundsätze 
3.1.1 Geschäftsleitung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle 

des Unternehmens eng zusammen. Grundlage dafür ist gegen-
seitiges Vertrauen, welches insbesondere durch Beachtung der 
in diesem Kodex genannten Transparenz-, Offenlegungs- und 
Vertraulichkeitspflichten geschaffen wird. Deren Einhaltung ist 
wesentliche Pflicht gegenüber dem Unternehmen und seinen 
Organen. 
 
Die Geschäftsleitung stimmt auf der Grundlage von Unter-
nehmensgegenstand und Unternehmenszweck die strategi-
sche Ausrichtung des Unternehmens mit dem Überwa-
chungsorgan ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Ab-
ständen den Stand der Strategieumsetzung. 
 

3.1.2 Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legt die Satzung 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Überwachungsorgans 
fest. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die 
zu einer erheblichen Veränderung der Geschäftstätigkeit im 
Rahmen des Gesellschaftsvertrags oder zu einer grundlegen-
den Veränderung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage 
oder der Risikostruktur des Unternehmens führen können. 

 
Die Kompetenz des Überwachungsorgans, zusätzliche Zu-
stimmungsvorbehalte zu bestimmen, bleibt hiervon unbe-
rührt. 
 
Der Kreis der zustimmungspflichtigen Geschäfte ist so zu 
bestimmen, dass insbesondere bei Aktiengesellschaften die 
Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsleitung gewährleistet 
bleibt. 
 

3.1.3 Die ausreichende Informationsversorgung des Überwachungs-

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Überwachungs-
organ 

3.1 Grundsätze 
3.1.1 Geschäftsführung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle 

des Unternehmens eng zusammen. Grundlage dafür ist gegen-
seitiges Vertrauen, welches insbesondere durch Beachtung der 
in diesem Kodex genannten Transparenz-, Offenlegungs- und 
Vertraulichkeitspflichten geschaffen wird. Deren Einhaltung ist 
wesentliche Pflicht gegenüber dem Unternehmen und seinen 
Organen. 
 
Die Geschäftsführung stimmt auf Grundlage von Unterneh-
mensgegenstand und Unternehmenszweck die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens mit dem Überwachungsorgan 
ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand 
der Strategieumsetzung. 
 

3.1.2 Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legt die Satzung 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Überwachungsorgans 
fest. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die zu 
einer erheblichen Veränderung der Geschäftstätigkeit im Rah-
men des Gesellschaftsvertrages oder zu einer grundlegenden 
Veränderung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder 
der Risikostruktur des Unternehmens führen können. 
 
Die Kompetenz des Überwachungsorgans, zusätzliche Zustim-
mungsvorbehalte zu bestimmen, bleibt hiervon unberührt. 
 
 
Der Kreis der zustimmungspflichtigen Geschäfte ist so zu be-
stimmen, dass die Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsführung 
gewährleistet bleibt. 
 
 

3.1.3 Die ausreichende Informationsversorgung des Überwachungs-
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organs ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan. 
 
Die Geschäftsleitung informiert das Überwachungsorgan re-
gelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unter-
nehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsent-
wicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance sowie über für das Unternehmen bedeutende 
Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds. Sie geht auf 
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten 
Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein. 
 
 
 
 
Inhalt und Turnus der Berichtspflichten sollen sich auch bei 
Unternehmen, die nicht als Aktiengesellschaft geführt wer-
den, an § 90 AktG orientieren. 
 
 
 
 
Das Überwachungsorgan soll die Informations- und Be-
richtspflichten der Geschäftsleitung in deren Geschäftsord-
nung näher festlegen. Berichte der Geschäftsleitung an das 
Überwachungsorgan sind in der Regel in Textform zu erstat-
ten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen, insbesondere 
der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebe-
richt/Konzernlagebericht und der Prüfungsbericht, werden 
den Mitgliedern des Überwachungsorgans rechtzeitig vor der 
Sitzung zugeleitet. 
 
Das Überwachungsorgan wirkt auf eine rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Berichterstattung hin. 
 

organs ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und 
Überwachungsorgan. 
 
Die Geschäftsführung informiert das Überwachungsorgan re-
gelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unterneh-
men relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, 
der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance 
sowie über für das Unternehmen bedeutende Veränderungen 
des wirtschaftlichen Umfelds. Sie geht auf Abweichungen des 
Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen un-
ter Angabe von Gründen ein. Die Geschäftsführung berichtet 
dem Überwachungsorgan insbesondere über den Stand der 
Umsetzung des Frauenförderplans, begründet Abweichungen 
und legt Verbesserungsmöglichkeiten dar. 
 
Inhalt und Turnus der Berichtspflichten sollen sich auch bei Un-
ternehmen, die nicht als Aktiengesellschaft geführt werden, an 
§ 90 AktG orientieren. 
 
Darüber hinaus soll das Überwachungsorgan zeitnah unterrich-
tet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom 
Betrag her wesentlichen Mehraufwendungen oder Mindererträ-
ge zu erwarten sind (Ad-hoc Risikoberichte) 
 
Berichte der Geschäftsführung sind in der Regel in Textform zu 
erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen, insbesondere 
der Jahresabschluss/Konzernabschluss, der Lagebe-
richt/Konzernlagebericht und der Prüfungsbericht werden den 
Mitgliedern des Überwachungsorgans rechtzeitig vor der Sit-
zung zugeleitet. 
 
 
Das Überwachungsorgan wirkt auf eine rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Berichterstattung hin. 
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3.2 Vertraulichkeit 
3.2.1 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwi-

schen Geschäftsleitung und Überwachungsorgan sowie inner-
halb dieser Organe voraus. Die umfassende Wahrung der Ver-
traulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung. 

Alle Organmitglieder stellen sicher, dass von ihnen einge-
schaltete Dritte die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Wei-
se einhalten. 

3.2.2 In mitbestimmten Überwachungsorganen sollten die Vertrete-
rinnen bzw. Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer 
die Sitzungen des Überwachungsorgans jeweils gesondert, 
gegebenenfalls mit Mitgliedern der Geschäftsleitung, vorberei-
ten. 

Das Überwachungsorgan sollte bei Bedarf ohne die Ge-
schäftsleitung tagen. 

3.3 Verantwortlichkeit 
3.3.1 Geschäftsleitung und Überwachungsorgan beachten die Re-

geln ordnungsgemäßer Unternehmensführung. 

Verletzen sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Mitglieds der Geschäftsleitung bzw. Mitglieds eines 
Überwachungsorgans schuldhaft, so haften sie dem Unter-
nehmen gegenüber auf Schadenersatz. Bei unternehmeri-
schen Entscheidungen liegt keine Pflichtverletzung vor, 
wenn das Mitglied der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 
Grundlage angemessener Informationen zum Wohle des Un-
ternehmens zu handeln. 

3.2 Vertraulichkeit 
3.2.1 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwi-

schen Geschäftsführung und Überwachungsorgan sowie inner-
halb dieser Organe voraus. Die umfassende Wahrung der Ver-
traulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung. 

Alle Organmitglieder stellen sicher, dass von ihnen eingeschal-
tete Dritte die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhal-
ten. 

3.2.2 In mitbestimmten Überwachungsorganen sollten die Vertreterin-
nen bzw. Vertreter der Anteilseigner und der Beschäftigten die 
Sitzungen des Überwachungsorgans jeweils gesondert, gege-
benenfalls mit Mitgliedern der Geschäftsführung, vorbereiten. 

Das Überwachungsorgan sollte bei Bedarf ohne die Geschäfts-
führung tagen. 

3.3 Verantwortlichkeit 
3.3.1 Geschäftsführung und Überwachungsorgan beachten die Re-

geln ordnungsgemäßer Unternehmensführung. 

Verletzen sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Mitglieds der Geschäftsführung bzw. Mitglieds eines Über-
wachungsorgans schuldhaft, so haften sie dem Unternehmen 
gegenüber auf Schadensersatz. Bei unternehmerischen Ent-
scheidungen liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn das Mitglied 
der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans vernünf-
tigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener 
Informationen zum Wohle des Unternehmens zu handeln. 
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3.3.2 Eine Vermögenshaftpflichtversicherung für die Mitglieder von 
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan (D & O-Versicherung) 
sollte nur von Unternehmen abgeschlossen werden, die erhöh-
ten unternehmerischen und/oder betrieblichen Risiken ausge-
setzt sind. Schließt eine Aktiengesellschaft eine Versicherung 
zur Absicherung eines Vorstandsmitglieds gegen Risiken aus 
dessen beruflicher Tätigkeit ab, ist ein Selbstbehalt von mindes-
tens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des 
Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Vor-
standsmitglieds vorzusehen; ein derartiger Selbstbehalt soll auch 
für die Mitglieder der Geschäftsleitung von Unternehmen in an-
derer Rechtsform vereinbart werden. Für die Mitglieder von 
Überwachungsorganen soll beim Abschluss einer derartigen 
Versicherung ein angemessener Selbstbehalt vereinbart werden. 
Die Entscheidung und ihre Begründung insbesondere zur 
Zweckmäßigkeit einer D & O-Versicherung sollen dokumen-
tiert werden. 
 

3.4 Kreditgewährung 
Kredite des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftslei-
tung oder des Überwachungsorgans sowie an ihre Angehö-
rigen sollen nicht gewährt werden. 

 

3.3.2 Eine Vermögenshaftpflichtversicherung für die Mitglieder von 
Geschäftsführung und Überwachungsorgan (D & O-Versiche-
rung) der Unternehmen soll abgeschlossen werden. Schließt ein 
Unternehmen eine Versicherung zur Absicherung eines Mit-
glieds der Geschäftsführung gegen Risiken aus dessen berufli-
cher Tätigkeit ab, sollte ein Selbstbehalt von mindestens 10 
Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalb-
fachen der festen jährlichen Vergütung des Mitglieds der Ge-
schäftsführung vereinbart werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Kreditgewährung 
Kredite des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung oder 
des Überwachungsorgans sowie an ihre Angehörige sollen nicht 
gewährt werden. 
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4. Geschäftsleitung 
4.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
4.1.1 Die Geschäftsleitung trägt die originäre Verantwortung für die 

Leitung des Unternehmens und ist dabei an Unternehmensge-
genstand und Unternehmenszweck gebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsleitung entwickelt auf dieser Grundlage die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit 
dem Überwachungsorgan ab und sorgt für ihre Umsetzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Die Geschäftsleitung hat für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu 
sorgen und wirkt auch auf deren Beachtung durch die Konzern-
unternehmen hin (Compliance). 
 

4.1.3 Die Geschäftsleitung sorgt für ein angemessenes Risikoma-
nagement und Risikocontrolling im Unternehmen. 
 
 
 

4. Geschäftsführung 
4.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
4.1.1 Die Geschäftsführung trägt die originäre Verantwortung für Lei-

tung des Unternehmens und ist dabei an Unternehmensgegen-
stand und Unternehmenszweck gebunden. 
 
Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft, sie 
hat in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführung 
soll dafür Sorge tragen, dass bei allen Entscheidungen, soweit 
sie nicht nur unwesentliche Bedeutung haben, innerhalb der 
Gesellschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wird. 
 
Die Geschäftsführung entwickelt auf dieser Grundlage die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem 
Überwachungsorgan ab und sorgt für ihre Umsetzung. 
 

4.1.2 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Ziel-
vorgaben zur Umsetzung des Unternehmensgegenstandes für 
die Beschäftigten der Gesellschaft definieren. 

 
4.1.3 Die Geschäftsführung muss ihren Beratungspflichten zur Ent-

wicklung neuer strategischer Zielvorgaben gegenüber den Ge-
sellschaftern und dem Überwachungsorgan aktiv nachkommen. 

 
4.1.4 Die Geschäftsführung hat für die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu 
sorgen und wirkt auch auf deren Beachtung durch die Konzern-
unternehmen hin (Compliance). 

 
4.1.5 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikoma-

nagement und Risikocontrolling, einschließlich eines wirksamen 
internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen 

 
4.1.6 Die interne Revision soll als unabhängige Stelle wahrgenom-
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4.2 Zusammensetzung 
4.2.1 Die Geschäftsleitung soll aus mindestens zwei Personen beste-

hen. 
 

4.2.2 Eine vom Überwachungsorgan zu genehmigende Geschäftsord-
nung soll die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in 
der Geschäftsleitung regeln. 
 
Das Überwachungsorgan kann eine Sprecherin bzw. einen 
Sprecher der Geschäftsleitung bestimmen. 
 

4.3 Vergütung 
4.3.1. Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung wird vom 

Überwachungsorgan unter Einbeziehung von etwaigen Kon-
zernbezügen in angemessener Höhe auf der Grundlage einer 
Leistungsbeurteilung festgelegt; Kriterien für die Angemessen-
heit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des jewei-
ligen Mitglieds der Geschäftsleitung, dessen per-sönliche Leis-
tung, die Leistung der Geschäftsleitung sowie die wirtschaftliche 
Lage, der nachhaltige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Un-
ternehmens unter Berücksichtigung seines Vergleichsumfelds. 
Sie soll die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 
übersteigen. 
 
Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung 
umfasst die monetären Vergütungsteile, die Versorgungszu-
sagen, die sonstigen Leistungen, insbesondere für den Fall 
der Beendigung der Tätigkeit, Nebenleistungen jeder Art und 
Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf die Geschäftslei-

men werden. 
 
4.1.7 Die Geschäftsführung orientiert sich bei ihren Entscheidungen 

an den vereinbarten Finanz- und Leistungszielen und trägt da-
mit der öffentlichen Verantwortung Rechnung. 

 
4.2 Zusammensetzung 
4.2.1 Die Geschäftsführung sollte aus mindestens zwei Personen 

bestehen. 
 
4.2.2 Der von der Geschäftsführung aufzustellende Organisations- 

und Geschäftsverteilungsplan bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. 

 
Das Überwachungsorgan kann einen Sprecher der Geschäfts-
führung bestimmen. 

 
4.3 Vergütung 
4.3.1 Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung wird vom 

Vorsitzenden des Überwachungsorgans unter Einbeziehung von 
etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe auf Grundla-
ge einer Leistungsbeurteilung festgelegt. Kriterien für die Ange-
messenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben 
des jeweiligen Mitglieds der Geschäftsleitung, dessen persönli-
che Leistung, die Leistung der Geschäftsführung sowie die wirt-
schaftliche Lage, der nachhaltige Erfolg und die Zukunftsaus-
sichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines Ver-
gleichsumfelds. Sie soll die übliche Vergütung nicht ohne be-
sondere Gründe übersteigen. 
 
Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung um-
fasst die monetären Vergütungsteile, etwaige Versorgungszu-
sagen, die sonstigen Leistungen, insbesondere für den Fall der 
Beendigung der Tätigkeit, Nebenleistungen jeder Art und Leis-
tungen von Dritten, die im Hinblick auf die Geschäftsführungstä-
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tungstätigkeit zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt wur-
den. 
 
Wenn die monetären Vergütungsteile der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung neben fixen auch variable Bestandteile um-
fassen, etwa aufgrund des wettbewerblichen Marktumfeldes, 
soll-en die variablen Vergütungsbestandteile einmalige oder 
jährlich wiederkehrende und ins-besondere an den nachhal-
tigen Erfolg des Unternehmens gebundene Komponenten 
sowie auch Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung 
und Risikocharakter (wie etwa einem Bonus-Malus-System) 
enthalten. 
 
Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für sich und ins-
gesamt angemessen sein. Dies schließt im Rahmen des 
rechtlich Möglichen bei einer verschlechterten wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens auch eine Herabsetzung der 
Vergütung ein. 
Gewährt der Bund dem Unternehmen Zuwendungen, so sind 
bei der Bemessung der Vergütung die einschlägigen haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
 

4.3.2 Die Vergütung ist in den Anstellungsverträgen zweifelsfrei fest-
zulegen. 
Variable Komponenten der Vergütung sollen vor Beginn ei-
nes jeden Geschäftsjahrs in einer Zielvereinbarung mit dem 
Überwachungsorgan niedergelegt werden und sich an einer 
nachhaltigen Unternehmensführung orientieren. Damit von 
den variablen Komponenten langfristige Verhaltensanreize 
zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung ausgehen, sol-
len sie eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben und 
erst am Ende des Bemessungszeitraums ausgezahlt wer-
den. 
 

tigkeit zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt wurden. 
 
 
Wenn die monetären Vergütungsteile der Mitglieder der Ge-
schäftsführung neben fixen auch variable Bestandteile umfas-
sen, etwa aufgrund des wettbewerblichen Marktumfeldes, sollen 
die variablen Vergütungsbestandteile einmalige oder jährlich 
wiederkehrende und insbesondere an den nachhaltigen Erfolg 
des Unternehmens gebundene Komponenten sowie auch Kom-
ponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter 
(wie etwa einem Bonus-Malus-System) enthalten. 
 
 
Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für sich und insge-
samt angemessen sein. Dies schließt im Rahmen des rechtlich 
Möglichen bei einer verschlechterten wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens auch eine Herabsetzung der Vergütung ein. 
Gewährt die FHB dem Unternehmen Zuwendungen, so sind bei 
der Bemessung der Vergütung die einschlägigen haushalts-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
 
 

4.3.2 Die Vergütung ist in den Anstellungsverträgen zweifelsfrei fest-
zulegen. 
Variable Komponenten der Vergütung sollten in einer Zielver-
einbarung niedergelegt werden und sich an einer nachhaltigen 
Unternehmensführung orientieren. Damit von den variablen 
Komponenten langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung ausgehen, sollen sie eine mehrjähri-
ge Bemessungsgrundlage haben und erst am Ende des Be-
messungszeitraums ausgezahlt werden. 
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Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Ver-
gleichsparameter soll ausgeschlossen sein. Für außeror-
dentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen soll das 
Überwachungsorgan eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) 
vereinbaren. 
 
Bei Abschluss von Anstellungsverträgen soll darauf geachtet 
werden, dass Zahlungen an ein Mitglied der Geschäftslei-
tung bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit als Geschäfts-
leitungsmitglied ohne wichtigen Grund einschließlich Neben-
leistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht 
überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Rest-
laufzeit des Anstellungsvertrages vergüten. Für die Berech-
nung soll auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres und gegebenenfalls die voraussichtliche Ge-
samtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt 
werden. 
 

4.3.3 Das Überwachungsorgan soll über das Vergütungssystem für 
die Geschäftsleitung einschließlich der wesentlichen Ver-
tragselemente beraten und soll es regelmäßig überprüfen und 
erforderlichenfalls anpassen. 

 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans soll die Anteilseignerver-sammlung über die Struktur 
des Vergütungssystems für die Geschäftsleitung und über 
Veränderungen des Vergütungssystems informieren. 
 
 

4.4 Interessenkonflikte 
4.4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung unterliegen während ihrer Tätig-

keit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsver-
bot. 
 

4.4.2 Mitglieder der Geschäftsleitung sind dem Unternehmenszweck 

Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Ver-
gleichsparameter soll ausgeschlossen sein. Für außerordentli-
che, nicht vorhergesehene Entwicklungen soll eine Begren-
zungsmöglichkeit (Cap) vereinbart werden. 
 
 
Bei Abschluss von Anstellungsverträgen soll darauf geachtet 
werden, dass Zahlungen an ein Mitglied der Geschäftsführung 
bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rungsmitglied ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleis-
tungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschrei-
ten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des 
Anstellungsvertrages vergüten. Für die Berechnung soll auf die 
Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ge-
gebenenfalls die voraussichtliche Gesamtvergütung für das lau-
fende Geschäftsjahr abgestellt werden. 
 
 

4.3.3 Das Vergütungssystem für die Geschäftsführung soll einschließ-
lich der wesentlichen Vertragselemente regelmäßig überprüft 
und erforderlichenfalls angepasst werden. 
 
 
Die Gesellschafterversammlung soll über die Struktur des Ver-
gütungssystems für die Geschäftsführung und über Verände-
rungen des Vergütungssystems informiert werden. 

 
4.3.4 Eine betriebliche Altersvorsorge soll nicht vereinbart werden. 
 
4.4 Interessenkonflikte 
4.4.1 Mitglieder der Geschäftsführung unterliegen während ihrer Tä-

tigkeit für das Unternehmen dem gesetzlichen Wettbewerbsver-
bot. 

 
4.4.2 Mitglieder der Geschäftsführung sind dem Unternehmenszweck 
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verpflichtet. 
 
Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit we-
der für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwen-
dungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder 
Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren. 
 
Kein Mitglied der Geschäftsleitung darf bei seinen Entschei-
dungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäfts-
chancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. 
 

4.4.3 Jedes Mitglied der Geschäftsleitung soll Interessenkonflikte dem 
Überwachungsorgan gegenüber unverzüglich offen legen und 
die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung hierüber informie-
ren. 
Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und 
den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie ihnen nahe ste-
henden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Un-
ternehmungen andererseits haben branchenüblichen Stan-
dards zu entsprechen. 
 
Wesentliche Geschäfte mit vorgenannten Personen bedür-
fen der Zustimmung des Überwachungsorgans, sofern die-
ses nicht ohnehin das Unternehmen beim Abschluss des 
Geschäfts zu vertreten hat. 
 

4.4.4 Mitglieder der Geschäftsleitung sollen Nebentätigkeiten, insbe-
sondere Mandate in Überwachungsorganen, nur mit Zustim-
mung des Überwachungsorgans ausüben. 
 
 

 

verpflichtet. 
 
Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter dürfen im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere 
Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile for-
dern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile ge-
währen. 
 
Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entschei-
dungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschan-
cen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. 
 

4.4.3 Jedes Mitglied der Geschäftsführung muss Interessenkonflikte 
dem Überwachungsorgan gegenüber unverzüglich offen legen 
und die anderen Mitglieder der Geschäftsführung hierüber in-
formieren. 
Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und den 
Mitgliedern der Geschäftsführung sowie ihnen nahe stehenden 
Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmun-
gen andererseits haben branchenüblichen Standards zu ent-
sprechen. 
 
Alle Geschäfte mit vorgenannten Personen bedürfen der Zu-
stimmung des Überwachungsorgans, sofern dieses nicht ohne-
hin das Unternehmen beim Abschluss des Geschäfts zu vertre-
ten hat. 
 

4.4.4 Mitglieder der Geschäftsführung dürfen Nebentätigkeiten, insbe-
sondere Mandate in Überwachungsorganen außerhalb des Un-
ternehmens, nur mit Zustimmung der Vorsitzenden bzw. des 
Vorsitzenden des Überwachungsorgans ausüben. 
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5. Überwachungsorgan 
 
5.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
5.1.1 Aufgabe des Überwachungsorgans ist es, die Geschäftsleitung 

bei der Führung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und 
zu überwachen. 
 
 
 
 
Gegenstand der Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftslei-
tungsentscheidungen. Hierzu gehört insbesondere, ob sich 
das Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmäßigen Auf-
gaben betätigt. 
Es ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für 
das Unternehmen einzubinden. 
 
 
 
 
 
 
Das Überwachungsorgan und seine Ausschüsse sollen re-
gelmäßig die Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten überprü-
fen. Das Überwachungsorgan soll die Umsetzung der hierzu 
von ihm beschlossenen Maßnahmen überwachen. 
 
 
 
 

5.1.2 Soweit die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsleitung dem 
Überwachungsorgan zugewiesen ist, so soll auch in den Fällen, 
in denen die Übertragung dieser Aufgabe auf einen Ausschuss 

5. Überwachungsorgan 
 
5.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
5.1.1 Aufgabe des Überwachungsorgans ist es, die Geschäftsführung 

bei der Führung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und 
zu überwachen. 
 
Die Vertreter der FHB im Überwachungsorgan sollen sich von 
gesamtbremischen Interessen leiten lassen. 
 
Gegenstand der Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rungsentscheidungen. Hierzu gehört insbesondere, ob sich das 
Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgaben 
betätigt. 
Es ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das 
Unternehmen einzubinden. 
 
Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch eigene persönliche und 
fachliche Fort- und Weiterbildung dafür sorgen, dass es seinen 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Sinne dieses Public Cor-
porate Governance Kodex erfüllen kann. 
 
Das Überwachungsorgan und seine Ausschüsse sollen regel-
mäßig die Qualität und Effizienz ihrer Tätigkeiten überprüfen. 
Das Überwachungsorgan soll die Umsetzung der hierzu von ihm 
beschlossenen Maßnahmen überwachen. Die Berichterstattung 
über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbes-
serung der Tätigkeit des Überwachungsorgans soll in Form ei-
nes Leistungsberichtes an die Gesellschafter erfolgen. 
 
[Hierzu s. u. Nr. 5.1.5] 
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möglich ist, davon nicht Gebrauch gemacht werden. 
 
Bei Erstbestellungen soll die Bestelldauer auf drei Jahre be-
schränkt sein. 
 
Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines Jahres vor dem En-
de der Bestelldauer bei gleichzeitiger Aufhebung der laufen-
den Bestellung soll nur aus zwingenden Gründen erfolgen. 
 
Für die Mitglieder der Geschäftsleitung soll eine Altersgrenze 
für deren Ausscheiden aus der Geschäftsleitung festgelegt 
werden. 
 
Gemeinsam mit der Geschäftsleitung soll das Überwachungsor-
gan für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen. 
 

5.1.3 Das Überwachungsorgan soll sich eine Geschäftsordnung ge-
ben, sofern nicht die Satzung für das Überwachungsorgan eine 
solche bestimmt. 
 

5.1.4 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans 
koordiniert die Arbeit des Überwachungsorgans, leitet dessen 
Sitzungen und nimmt die Belange des Überwachungsorgans 
nach außen wahr. 
Ihr bzw. ihm und anderen einzelnen Mitgliedern soll nicht 
das Recht eingeräumt werden, allein an Stelle des Überwa-
chungsorgans zu entscheiden. 
 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans soll zugleich Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Aus-
schusses sein, der die Verträge mit den Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung behandelt. 
 

5.1.5 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans 
soll mit der Geschäftsleitung regelmäßig Kontakt halten und mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt auf 
unbestimmte Zeit und ist jederzeit widerrufbar 
 
Gemeinsam mit der Geschäftsführung soll das Überwachungs-
organ für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen. 
 

5.1.3 Das Überwachungsorgan soll sich eine Geschäftsordnung ge-
ben, sofern nicht die Satzung für das Überwachungsorgan eine 
solche bestimmt. 
 

5.1.4 Der Vorsitzende des Überwachungsorgans koordiniert die Arbeit 
des Überwachungsorgans, leitet dessen Sitzungen und nimmt 
die Belange des Überwachungsorgans nach außen wahr. 
 
Ihm und anderen einzelnen Mitgliedern soll nicht das Recht ein-
geräumt werden, allein an Stelle des Überwachungsorgans zu 
entscheiden. 
 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans 
soll zugleich Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Ausschusses 
sein, der die Verträge mit den Mitgliedern der Geschäftsführung 
behandelt. 
 

5.1.5 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans soll mit der Geschäftsführung regelmäßig Kontakt halten 
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ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikoma-
nagement des Unternehmens beraten. 
 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans wird über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung 
der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unter-
nehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich 
durch die Geschäftsleitung informiert. Die Vorsitzende bzw. 
der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll sodann das 
Überwachungsorgan unterrichten und erforderlichenfalls ei-
ne außerordentliche Sitzung des Überwachungsorgans ein-
berufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und mit ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Ri-
sikomanagement des Unternehmens beraten. 
 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans 
wird über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage 
und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von 
wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäfts-
führung informiert. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des 
Überwachungsorgans soll sodann das Überwachungsorgan un-
terrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Sitzung 
des Überwachungsorgans einberufen. 
 
In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wert-
grenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden 
Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweck-
mäßigkeit überprüft werden. 
 
Ferner erteilt die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwa-
chungsorgans der durch die Gesellschafterversammlung bestell-
ten Abschlussprüfungsgesellschaft den Prüfungsauftrag. Hierbei 
soll die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, Prüfungsschwerpunkte der Abschlussprü-
fung festzulegen. 
 
Der Abschluss, die Änderung, die Beendigung und jegliche Ne-
benabreden des Geschäftsführervertrages obliegen dem Vorsit-
zenden des Überwachungsorgans nach vorheriger Zustimmung 
der Beteiligungsverwaltung. 
 
Bei Erstverträgen soll die Vertragsdauer auf drei Jahre be-
schränkt sein. Eine Verlängerung des Anstellungsvertrages ist 
zulässig, diese soll in der Regel eine Laufzeit von fünf Jahren 
haben. 
 
Für die Mitglieder der Geschäftsführung soll eine Altersgrenze 
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5.1.6 In Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den 
spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens 
kann das Überwachungsorgan fachlich qualifizierte Ausschüsse 
bilden, in denen bestimmte Sachthemen behandelt werden. Zu 
solchen Sachthemen gehören u.a. Strategie des Unternehmens, 
Investitionen und Finanzierung. 
 
Die Ausschüsse dienen dazu, die Effizienz der Arbeit des 
Überwachungsorgans zu steigern und komplexe Sachverhal-
te zu behandeln. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden be-
richten regelmäßig an das Überwachungsorgan über die Ar-
beit der Ausschüsse. 
 

5.1.7 In Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den 
spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens 
soll das Überwachungsorgan insbesondere einen 
Prü-fungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich ins-
besondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikoma-
nagements, der erforderlichen Unabhängigkeit der Abschluss-
prüferin bzw. des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungs-
auftrages an die Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer, 
der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorar-
vereinbarung befasst. Insbesondere an die fachliche Eignung 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses sind besonders hohe 
Maßstäbe zu legen. 
 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans soll nicht zugleich den Vorsitz in dem Prüfungsaus-
schuss innehaben. Auch soweit rechtlich zulässig, soll Mit-
glied eines Prüfungsausschusses nicht sein, wer in den letz-
ten drei Jahren Mitglied der Geschäftsleitung des Unterneh-
mens war. 

für deren Ausscheiden aus der Geschäftsleitung festgelegt wer-
den. 
 

5.1.6 In Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den 
spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Unternehmens 
kann das Überwachungsorgan fachlich qualifizierte Ausschüsse 
bilden, in denen bestimmte Sachthemen behandelt werden. Zu 
solchen Sachthemen gehören u. a. Strategie des Unterneh-
mens, Investitionen und Finanzierung. 
 
Die Ausschüsse dienen dazu, die Effizienz der Arbeit des Über-
wachungsorgans zu steigern und komplexe Sachverhalte zu 
behandeln. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten re-
gelmäßig an das Überwachungsorgan über die Arbeit der Aus-
schüsse. 
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5.1.8 Von der Möglichkeit, einzelnen Ausschüssen des Überwa-

chungsorgans Entscheidungskompetenzen zu übertragen, soll 
nicht Gebrauch gemacht werden. Vielmehr sollen Beschlüsse 
in der Regel dem Plenum vorbehalten bleiben. Soweit die 
Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder der Geschäftslei-
tung dem Überwachungsorgan zugewiesen ist, soll auch in 
den Fällen, in denen die Übertragung dieser Aufgabe auf einen 
Ausschuss möglich ist, davon nicht Gebrauch gemacht wer-
den. Vielmehr soll dies dem Plenum des Überwachungsorgans 
vorbehalten bleiben. 
 

5.2 Zusammensetzung 
5.2.1 Bei Vorschlägen zur Wahl von Mitgliedern des Überwachungs-

organs soll darauf geachtet werden, dass dem Überwachungs-
organ nur Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsge-
mäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinrei-
chend unabhängig sowie angesichts ihrer beruflichen Beanspru-
chung in der Lage sind, die Aufgaben eines Mitgliedes des 
Überwachungsorgans wahrzunehmen; in diesem Rahmen ist 
auch auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen hinzuwir-
ken. 
 
Dabei sollen die auf Veranlassung des Bundes gewählten 
oder entsandten Mitglieder des Überwachungsorgans in der 
Regel nicht mehr als drei Mandate in Überwachungsorganen 
gleichzeitig wahrnehmen. 
 
Mitglied eines Überwachungsorgans soll nicht sein, wer in 
einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu dem 
Unternehmen oder dessen Geschäftsleitung steht, die einen 
wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkon-
flikt begründet. 
 

 
5.1.7 Von der Möglichkeit, einzelnen Ausschüssen des Überwa-

chungsorgans Entscheidungskompetenzen zu übertragen, soll 
nicht Gebrauch gemacht werden. Vielmehr sollen Beschlüsse in 
der Regel dem Plenum vorbehalten bleiben. 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 Zusammensetzung 
5.2.1 Dem Überwachungsorgan sollen nur Mitglieder angehören, die 

über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrun-
gen verfügen und hinreichend unabhängig sowie angesichts ih-
rer beruflichen Beanspruchung in der Lage sind, die Aufgaben 
eines Mitgliedes des Überwachungsorgans wahrzunehmen, in 
diesem Rahmen ist auch auf eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen hinzuwirken. 
 
 
 
Dabei sollen die Mitglieder des Überwachungsorgans in der Re-
gel nicht mehr als fünf Mandate in Überwachungsorganen 
gleichzeitig wahrnehmen. 
 
 
Mitglied eines Überwachungsorgans soll nicht sein, wer in einer 
geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu dem Unterneh-
men oder dessen Geschäftsführung steht, die einen wesentli-
chen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begrün-
det. 
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Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen keine Organ-
funktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbe-
werbern des Unternehmens ausüben. 
 
Dem Überwachungsorgan sollen nicht mehr als zwei ehema-
lige Mitglieder der Geschäftsleitung angehören, bei Überwa-
chungsorganen mit weniger als sechs Mitgliedern kein ehe-
maliges Mitglied. 
 

5.2.2 Es soll eine angemessene Altersgrenze für Mitglieder des Über-
wachungsorgans festgelegt werden. 

5.2.3 Mitglieder eines Überwachungsorgans haben ihr Mandat persön-
lich auszuüben; sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere 
wahrnehmen lassen. Abwesende Mitglieder können durch 
Stimmboten an der Beschlussfassung des Überwachungsorgans 
teilnehmen. 
 
Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans achtet darauf, 
dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend 
Zeit zur Verfügung steht. Falls ein Mitglied eines Überwa-
chungsorgans in einem Geschäftsjahr an weniger als der 
Hälfte der Sitzungen des Überwachungsorgans in vollem 
Umfang teilgenommen hat, soll dies im Bericht des Überwa-
chungsorgans vermerkt werden. 
 

5.2.4 Ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung sollen nicht in den 
Vorsitz des Überwachungsorgans oder den Vorsitz eines Aus-
schusses des Überwachungsorgans wechseln. Eine entspre-
chende Absicht soll der Anteilseignerversammlung besonders 
begründet werden. 
 

5.3 Vergütung 
Die Vergütung der Mitglieder des Überwachungsorgans wird in der Sat-
zung des Unternehmens oder durch Beschluss der Anteilseignerver-
sammlung festgelegt. 

Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen keine Organfunkti-
on oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern 
des Unternehmens ausüben. 
 
Dem Überwachungsorgan sollen nicht mehr als zwei ehemalige 
Mitglieder der Geschäftsleitung angehören, bei Überwachungs-
organen mit weniger als sechs Mitgliedern kein ehemaliges Mit-
glied. 
 

5.2.2 Es soll eine angemessene Altersgrenze für Mitglieder des 
Überwachungsorgans festgelegt werden. 

5.2.3 Mitglieder eines Überwachungsorgans haben ihr Mandat per-
sönlich auszuüben; sie dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere 
wahrnehmen lassen. Abwesende Mitglieder können durch 
Stimmboten an der Beschlussfassung des Überwachungsor-
gans teilnehmen. 
 
Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans achtet darauf, dass 
ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur 
Verfügung steht. Falls ein Mitglied eines Überwachungsorgans 
in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen 
des Überwachungsorgans in vollem Umfang teilgenommen hat, 
soll dies im Bericht des Überwachungsorgans an die Gesell-
schafter vermerkt werden. 
 

5.2.4 Ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung sollen nicht in den 
Vorsitz des Überwachungsorgans oder den Vorsitz eines Aus-
schusses des Überwachungsorgans wechseln. Eine entspre-
chende Absicht soll der Gesellschafterversammlung besonders 
begründet werden. 
 

5.3 Vergütung 
Es soll keine über eine Aufwandsentschädigung hinausgehende Vergü-
tung bewilligt werden. Sofern im Einzelfall darüber hinausgehende Ver-
gütungen bewilligt werden, gelten die Regelungen für Nebentätigkeiten 
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5.4 Interessenkonflikte 
5.4.1 Jedes Mitglied des Überwachungsorgans ist dem Unterneh-

menszweck verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Inte-
ressen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unter-
nehmen zustehen, für sich nutzen. 
 
 
Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans soll Interessen-
konflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung 
oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem 
Überwachungsorgan gegenüber offen legen. 
Das Überwachungsorgan soll in seinem Bericht an die An-
teilseignerversammlung über aufgetretene Interessenkonflik-
te und deren Behandlung informieren. 
Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkon-
flikte in der Person eines Mitgliedes eines Überwachungsor-
gans sollen zur Beendigung des Mandates führen. 
 

5.4.2 Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines 
Mitglieds eines Überwachungsorgans mit dem Unternehmen sol-
len nicht abgeschlossen werden. 

der FHB, insbesondere zur Abführung solcher Vergütungen, sofern das 
Aufsichtsratsmitglied dem Nebentätigkeitsrecht der FHB unterliegt. 

 
5.4 Interessenkonflikte 
5.4.1 Jedes Mitglied des Überwachungsorgans ist dem Unterneh-

menszweck verpflichtet. Gleichzeitig sollten die Vertreter Bre-
mens in den Überwachungsgremien die besonderen Interessen 
der FHB, insbesondere die Beschlüsse der Bremischen Bürger-
schaft und des Senates berücksichtigen. Darüber hinaus sollten 
sich die Vertreterinnen und Vertreter der FHB aktiv für die Um-
setzung dieses Public Corporate Governance Kodex einsetzen 
und darauf hinarbeiten, in ihren Gremien, die genannten Punkte 
umzusetzen. 
 
Ein Mitglied des Überwachungsorgans darf bei seinen Entschei-
dungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Ge-
schäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nut-
zen. 
 
Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans soll Interessenkon-
flikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder 
Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sons-
tigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Überwa-
chungsorgan gegenüber offen legen. 
Das Überwachungsorgan soll in seinem Bericht an die Gesell-
schafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und 
deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vo-
rübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Mitgliedes 
eines Überwachungsorgans sollen zur Beendigung des Manda-
tes führen. 

 
5.4.2 Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines 

Mitglieds eines Überwachungsorgans mit dem Unternehmen 
sollen nicht abgeschlossen werden. 
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6. Transparenz 
6.1 Corporate Governance Bericht 
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan sollen jährlich über die Cor-
porate Governance des Unternehmens berichten (Corporate Gover-
nance Bericht). Bestandteil des Berichts ist insbesondere die Erklärung, 
es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corporate Gover-
nance Kodex des Bundes entsprochen. Der Bericht umfasst auch eine 
Darstellung zum Anteil von Frauen in Überwachungsorganen. Wenn 
von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar zu 
begründen. Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung ge-
nommen werden. 
 
6.2 Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung und 
des Überwachungsorgans 
 
6.2.1 Die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung soll 

individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbe-
zogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, unter 
Namensnennung in allgemein verständlicher Form im Corporate 
Governance Bericht dargestellt werden. Dies gilt auch für Leis-
tungen, die dem Mitglied bzw. einem früheren Mitglied der Ge-
schäftsleitung für den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit zuge-
sagt oder im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind. 
Bei der Neu- oder Wiederbestellung von Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung hat das Überwachungsorgan für eine vertrag-
liche Zustimmungserklärung dieser Mitglieder zur Offenle-
gung Sorge zu tragen. 
 
 

6.2.2 Die Vergütung jedes Mitglieds des Überwachungsorgans soll 
individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen in allgemein 
verständlicher Form im Corporate Governance Bericht darge-
stellt werden. 
Dabei sollen auch die vom Unternehmen an die Mitglieder 
des Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder ge-

6. Transparenz 
6.1 Corporate Governance Bericht 
Geschäftsführung und Überwachungsorgan haben jährlich über die 
Corporate Governance des Unternehmens zu berichten (Corporate 
Governance Bericht). Bestandteil des Berichts ist insbesondere die 
Erklärung, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corpora-
te Governance Kodex der FHB entsprochen. Der Bericht umfasst auch 
eine Darstellung zum Anteil von Frauen in Überwachungsorganen. 
Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollziehbar 
zu begründen. Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung 
genommen werden. 

 
6.2 Bezüge für die Mitglieder der Geschäftsführung und des Über-

wachungsorgans 
 

6.2.1 Die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsführung soll 
individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbe-
zogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, un-
ter Namensnennung in allgemein verständlicher Form im Corpo-
rate Governance Bericht dargestellt werden. Dies gilt auch für 
Leistungen, die dem Mitglied bzw. einem früheren Mitglied der 
Geschäftsführung für den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit 
zugesagt oder im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden 
sind. 
Bei der Neu- oder Wiederanstellung von Mitgliedern der Ge-
schäftsführung hat das Überwachungsorgan für eine vertragli-
che Zustimmungserklärung dieser Mitglieder zur Offenlegung 
Sorge zu tragen. 
 

6.2.2 Die Gesamtbezüge des Überwachungsorgans sollen im Corpo-
rate Governance Bericht veröffentlicht werde. 
 
 
Dabei sollen auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des 
Überwachungsorgans gezahlten Vergütungen oder gewährten 
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währten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbe-
sondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gesondert 
angegeben werden. 
 

6.3 Veröffentlichungen 
Vom Unternehmen veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen 
betreffen, sollen auch über dessen Internetseite zugänglich sein. Hierzu 
zählen der Corporate Governance Bericht und der um den Anhang er-
weiterte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Lagebericht. 
 

Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Be-
ratungs- und Vermittlungsleistungen, gesondert angegeben 
werden. 
 

6.3 Veröffentlichungen 
Vom Unternehmen veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen 
betreffen, sollen auch über das Internet zugänglich sein. Hierzu zählen 
der Corporate Governance Bericht und der um den Anhang erweiterte 
Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Lagebericht. 
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7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
7.1 Rechnungslegung 
 
7.1.1 Anteilseigner und Dritte werden vor allem durch den Jahresab-

schluss/Lagebericht bzw. durch den Konzernabschluss/Kon-
zernlagebericht des Unternehmens informiert. 
 
Jahresabschlüsse/Konzernabschlüsse und Lageberich-
te/Konzernlageberichte werden, soweit nicht weitergehende 
gesetzliche Vorschriften bestehen oder gesetzliche Vor-
schrif-ten beziehungsweise Zweckmäßigkeitserwägungen 
entgegenstehen, in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für 
große Kapitalgesellschaften aufgestellt und nach diesen 
Vorschriften geprüft. 
 

7.1.2 Der Jahresabschluss/Konzernabschluss und der Lagebe-
richt/Konzernlagebericht wird von der Geschäftsleitung aufge-
stellt und von der Abschlussprüferin bzw. vom Abschlussprüfer 
und vom Überwachungsorgan geprüft. 
 
 

7.1.3 Das Unternehmen soll eine Liste von Drittunternehmen veröf-
fentlichen, an denen es eine Beteiligung von für das Unter-
nehmen nicht untergeordneter Bedeutung hält. Stellt das 
Unternehmen einen Jahresabschluss/Konzernabschluss auf, 
soll die Liste in den Anhang/Konzernanhang übernommen 
werden. 
 

7.1.4 Im Anhang des Jahresabschlusses sollen Beziehungen zu 
Anteilseignern erläutert werden, die im Sinne der anwendbaren 
Rechnungslegungsvorschriften als nahestehende Personen zu 
qualifizieren sind. 
 
 

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
7.1 Rechnungslegung 

 
7.1.1 Gesellschafter und Dritte werden vor allem durch den Jahresab-

schluss/Lagebericht bzw. durch den Konzernabschluss/Kon-
zernlagebericht des Unternehmens informiert. 
 
Jahresabschlüsse/Konzernabschlüsse und Lageberichte/Kon-
zernlageberichte werden, soweit nicht weitergehende gesetzli-
che Vorschriften bestehen oder gesetzliche Vorschriften bezie-
hungsweise Zweckmäßigkeitserwägungen entgegenstehen, in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs 
des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufge-
stellt und nach diesen Vorschriften geprüft. 
 
 

7.1.2 Der Jahresabschluss/Konzernabschluss und der Lagebe-
richt/Konzernlagebericht werden von der Geschäftsführung auf-
gestellt und von der Abschlussprüfungsgesellschaft und vom 
Überwachungsorgan geprüft. Darüber hinaus sollte die Prüfung 
gemäß § 53 HGrG erfolgen. 
 

7.1.3 Das Unternehmen soll eine Liste von Drittunternehmen veröf-
fentlichen, an denen es eine Beteiligung von für das Unterneh-
men nicht untergeordneter Bedeutung hält. Stellt das Unter-
nehmen einen Jahresabschluss/Konzernabschluss auf, soll die 
Liste in den Anhang/Konzernanhang übernommen werden. 
 
 

7.1.4 Im Anhang des Jahresabschlusses sollen Beziehungen zu Ge-
sellschaftern erläutert werden, die im Sinne der anwendbaren 
Rechnungslegungsvorschriften als nahestehende Personen zu 
qualifizieren sind. 
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7.2 Abschlussprüfung 
7.2.1 Vor Unterbreitung des Wahlvorschlags soll das Überwa-

chungsorgan bzw. der Prüfungsausschuss (Audit Committee) 
eine Erklärung der vorgesehenen Abschlussprüferin bzw. des 
vorgesehenen Abschlussprüfers einholen, ob und gegebenen-
falls welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder 
sonstigen Beziehungen zwischen der Abschlussprüferin bzw. 
dem Abschlussprüfer und ihren bzw. seinen Organen einer-
seits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern an-
dererseits bestehen, die Zweifel an dessen Unabhängigkeit 
begründen können. Die Erklärung soll sich auch darauf erstre-
cken, in welchem Umfang im vorangegangenen Geschäftsjahr 
andere Leistungen für das Unternehmen, insbesondere auf 
dem Beratungssektor, erbracht wurden bzw. für das folgende 
Jahr vereinbart sind. Die Erklärung der vorgesehenen Ab-
schlussprüferin bzw. des vorgesehenen Abschlussprüfers soll 
zu den Geschäftsakten genommen werden. 
 

7.2.2 Soweit gesetzlich vorgesehen, erteilt das Überwachungsorgan 
der Abschlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer den Prü-
fungsauftrag und trifft mit ihr bzw. ihm die Honorarvereinba-
rung. Das Überwachungsorgan soll mit der Abschlussprüferin 
bzw. dem Abschlussprüfer vereinbaren, dass die Vorsitzende 
bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans bzw. des Prü-
fungsausschusses über während der Prüfung auftretende 
mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich 
unterrichtet wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt wer-
den. 
 

7.2.3 Das Überwachungsorgan soll vereinbaren, dass die Ab-
schlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer über alle für die Auf-
gaben des Überwachungsorgans wesentlichen Feststellungen 
und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der 
Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Das Überwa-
chungsorgan soll vereinbaren, dass die Abschlussprüferin bzw. 

7.2 Abschlussprüfung 
7.2.1 Die Abschlussprüfungsgesellschaft hat eine Erklärung abzuge-

ben, ob und gegebenenfalls welche geschäftlichen, finanziellen, 
persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen der Ab-
schlussprüfungsgesellschaft und ihren Organen einerseits und 
dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits 
bestehen, die Zweifel an dessen Unabhängigkeit begründen 
können. Die Erklärung soll sich auch darauf erstrecken, in wel-
chem Umfang im vorangegangenen Geschäftsjahr andere Leis-
tungen für das Unternehmen, insbesondere auf dem Beratungs-
sektor, erbracht wurden bzw. für das folgende Jahr vereinbart 
sind. Die Erklärung der vorgesehenen Abschlussprüfungsge-
sellschaft soll zu den Geschäftsakten genommen werden. 
 
 
 
 
 

7.2.2 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans erteilt der Abschlussprüfungsgesellschaft den Prüfungs-
auftrag und trifft mit ihr bzw. ihm die Honorarvereinbarung. Das 
Überwachungsorgan soll mit der Abschlussprüfungsgesellschaft 
vereinbaren, dass die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des 
Überwachungsorgans bzw. des Prüfungsausschusses über 
während der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- oder 
Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet wird, soweit die-
se nicht unverzüglich beseitigt werden. 
 
 

7.2.3 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
gans soll vereinbaren, dass die Abschlussprüfungsgesellschaft 
über alle für die Aufgaben des Überwachungsorgans wesentli-
chen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, 
die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. 
Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsor-
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der Abschlussprüfer es informiert oder im Prüfungsbericht 
vermerkt, wenn sie bzw. er bei der Durchführung der Ab-
schlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der 
von der Geschäftsleitung und von dem Überwachungsorgan 
abgegebenen Erklärung zum Public Corporate Governance 
Kodex ergeben. 
 
Bei Unternehmen ohne Überwachungsorgan soll die gesetz-
liche Vertreterin bzw. der gesetzliche Vertreter mit der Ab-
schlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer entsprechende 
Berichts- und Informationspflichten vereinbaren. 
 

7.2.4 Die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer nimmt an den 
Beratungen des Überwachungsorgans bzw. des entsprechen-
den Ausschusses des Überwachungsorgans über den Jahres- 
bzw. Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentli-
chen Ergebnisse ihrer bzw. seiner Prüfung. 

gans soll vereinbaren, dass die Abschlussprüfungsgesellschaft 
sie bzw. ihn informiert oder im Prüfungsbericht vermerkt, wenn 
sie bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tatsachen fest-
stellt, die eine Unrichtigkeit der von der Geschäftsführung und 
von dem Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung zum 
Public Corporate Governance Kodex ergeben. 
 
Bei Unternehmen ohne Überwachungsorgan soll die gesetzliche 
Vertretung mit der Abschlussprüfungsgesellschaft entsprechen-
de Berichts- und Informationspflichten vereinbaren. 
 
 

7.2.4 Die Abschlussprüfungsgesellschaft nimmt an den Beratungen 
des Überwachungsorgans bzw. des entsprechenden Ausschus-
ses des Überwachungsorgans über den Jahres- bzw. Konzern-
abschluss teil und berichtet über die wesentlichen Ergebnisse 
ihrer Prüfung. 

 
8. In-Kraft-Treten 
Dieser Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt 
Bremen tritt zum 01. Januar 2018 in Kraft und ersetzt die am 
16.01.2007 beschlossene 1. Auflage. 
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1. Präambel 
1.1 Inhalt und Zielsetzung des Public Corporate Governance Kodex der FHB 

Der Public Corporate Governance Kodex der FHB enthält wesentliche Bestimmungen 
geltenden Rechts zur Leitung und Überwachung von Unternehmen, an denen die FHB 
beteiligt ist, sowie international und national anerkannte Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung. 

Ziel ist es, die Unternehmensführung und -überwachung transparenter und nachvollzieh-
barer zu machen und die Rolle der FHB als Gesellschafterin klarer zu fassen. Zugleich 
soll das Bewusstsein für eine gute Corporate Governance erhöht werden. 

Beteiligungen des Landes- und der Stadtgemeinde Bremens an Unternehmen finden ihre 
Grundlage und Legitimation in der Erfüllung spezifischer Aufgaben (öffentlicher Auftrag). 
Die FHB hat sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Un-
ternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden. 

Diese mittels der Beteiligung verfolgte Zielsetzung spiegelt sich im Unternehmensgegen-
stand und Gesellschaftszweck - beziehungsweise bei anderen Rechtsformen in der ent-
sprechenden Zwecksetzung des Unternehmensträgers - (Unternehmenszweck) wider. 
Sie ist Handlungsleitlinie für die Mitglieder von Geschäftsführung und Überwachungsor-
gan. 

Über Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung soll die Leitung 
und Überwachung des Unternehmens durch seine Organe verbessert und eine bessere 
und wirtschaftlichere Erfüllung der mit der Unternehmensbeteiligung durch die FHB ver-
folgten Ziele gesichert werden. Der Public Corporate Governance Kodex der FHB soll 
zudem durch mehr Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle das öffentli-
che Vertrauen in Unternehmen mit bremischer Beteiligung und in das Land als Gesell-
schafter stärken. 

Bedient sich die öffentliche Hand privatrechtlicher Organisationsformen, um ihre Aufga-
ben besser und wirtschaftlicher zu erfüllen, ist sie wie ein privater Eigentümer zu betrach-
ten. Unternehmen, an denen die FHB beteiligt ist, werden vorrangig in privater Rechts-
form als Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder als Aktiengesellschaften 
geführt. Ein System der Steuerung und Kontrolle durch Geschäftsleitungs- und Überwa-
chungsorgan (etwa Aufsichts- oder Verwaltungsrat) ist gesetzlich oder durch Satzung 
vorgesehen. Soweit ein Überwachungsorgan ausnahmsweise nicht durch die Satzung 
vorgesehen ist, wird diese Aufgabe durch die Anteilseignerversammlung wahrgenom-
men. 

Die Geschäftsleitung (bei einer GmbH die Geschäftsführung, bei einer Aktiengesellschaft 
der Vorstand) führt das Unternehmen. Ihre Mitglieder tragen hierfür gemeinsam die Ver-
antwortung. Das Überwachungsorgan berät und überwacht die Geschäftsleitung und ist 
in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar ein-
gebunden. Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts (wie Anstalten öffentlichen Rechts) werden durch oder aufgrund Gesetzes ge-
gründet und haben darauf beruhende, spezifische Organisationsstrukturen, die von pri-
vatrechtlichen Unternehmensformen abweichen. Aufgrund ihrer Rechtsform unterliegen 
sie der staatlichen Aufsicht. 

Da die Mehrzahl der bremischen Gesellschaften in der Rechtsform der Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist der Kodex an dieser 
Rechtsform ausgerichtet. 

1.2 Struktur des Public Corporate Governance Kodex 
Der Public Corporate Governance Kodex der FHB enthält Empfehlungen, Anregungen 
und Regelungen, die geltendes Recht widerspiegeln, dabei sind gesetzliche Regelungen 
vorrangig zu beachten. 
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Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind durch die Verwendung des 
Wortes "soll" gekennzeichnet. Die Empfehlungen wurden entwickelt unter Zugrundele-
gung der Rechtsverhältnisse bei Kapitalgesellschaften. Sie sind bei Unternehmen in an-
derer Rechtsform auf die dortigen körperschaftlichen Struktur- und Organverhältnisse 
soweit wie möglich zu übertragen. Mit der Berücksichtigung rechtsform- sowie unterneh-
mensspezifischer Bedürfnisse trägt der Kodex zur Flexibilisierung und Selbstregulierung 
bei. Die Unternehmen können von den Empfehlungen abweichen, sind aber verpflichtet, 
dies jährlich in ihrem Corporate Governance Bericht offen zu legen und zu begründen. 
Hier sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Abweichung von den Empfehlungen 
nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung 
hinweist. Die Standards in Form des Kodexes sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel 
und verantwortungsvoll angewendet zu werden, um damit als einheitliche Grundlage für 
die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen der FHB dienen zu 
können. 

Ferner enthält der Public Corporate Governance Kodex der FHB Anregungen, von denen 
ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfür werden "sollte"- oder "kann"-For-
mulierungen verwendet. Selbstverpflichtungen des Gesellschafters sind im Text durch 
die Verwendung des Wortes „muss“ gekennzeichnet. Hier ist die FHB verpflichtet, diese 
Punkte gesellschaftsrechtlich verbindlich umzusetzen. 

Die weiteren sprachlich nicht so gekennzeichneten Teile des Corporate Governance Ko-
dex betreffen Regelungen, die als geltendes Recht ohnehin von den Unternehmen zu 
beachten oder verbindlich im Handbuch Beteiligungsmanagement der FHB geregelt sind. 

1.3 Anwendungsbereich 
Der Begriff „Unternehmen“ ist entsprechend Zweck und Zielsetzung des Public Corporate 
Governance Kodex der FHB weit zu verstehen. Hierzu zählen zunächst die Kapitalge-
sellschaften. 

Darüber hinaus sind auch andere juristische Personen des Privatrechts und des öffentli-
chen Rechts, deren Gegenstand ein gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher Betrieb 
ist oder einen solchen überwiegend umfasst, „Unternehmen“ im Sinne dieses Kodex. Der 
Anwendungsbereich kann auf weitere Beteiligungen ausgedehnt werden. Unter Beteili-
gung ist jede kapitalmäßige, mitgliedschaftliche und ähnliche Beteiligung der FHB, etwa 
bei Stiftungen, zu verstehen, die eine Dauerbeziehung zu dem Unternehmen begründen 
soll. Ein Mindestanteil ist dafür nicht Voraussetzung. 

Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichbares Organ werden des-
sen Aufgaben von der Gesellschafterversammlung wahrgenommen; Regelungen, die 
ausschließlich das Aufsichtsgremium betreffen, bleiben unbeachtlich. 

Auf Aktiengesellschaften, an denen die FHB beteiligt ist, und die dem Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex unterfallen, ist der Public Corporate Governance Kodex der FHB 
nicht anwendbar. 

Der Public Corporate Governance Kodex der FHB richtet sich an Unternehmen in der 
Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts, sofern die FHB mehrheitlich an 
ihnen beteiligt ist. Verfügt die FHB nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unter-
nehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts, wird diesem die 
Beachtung des Public Corporate Governance Kodex empfohlen. Die FHB kann kleine 
Beteiligungen von geringer Bedeutung von der Anwendung des Public Corporate Gover-
nance Kodexes freistellen. 

Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, wird 
die Beachtung des Public Corporate Governance Kodex empfohlen, soweit rechtliche 
Bestimmungen (etwa gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Unternehmensorga-
ne) nicht entgegenstehen. 
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Führt das Unternehmen, an dem die FHB mehrheitlich beteiligt ist, einen Konzern unter 
einheitlicher Leitung, so richtet sich der Public Corporate Governance Kodex der FHB 
auch an die Führung des Konzerns. 

Der Public Corporate Governance Kodex der FHB wird von der Senatorin für Finanzen 
regelmäßig vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen hinsichtlich 
Inhalt und Anwendungsbereich überprüft und bei Bedarf durch Senatsbeschluss ange-
passt. 

1.4 Verankerung 
Das für die Führung der Beteiligung zuständige Fachressort stellt im Zusammenwirken 
mit der Senatorin für Finanzen die Beachtung des Public Corporate Governance Kodex 
und die Verankerung im Regelwerk der Unternehmen in der Rechtsform einer juristi-
schen Person des Privatrechts sicher. Die Verankerung hat in der Weise zu geschehen, 
dass die Geschäftsführung und das Überwachungsorgan jährlich zu erklären haben, 
dass den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex der FHB entsprochen 
wurde oder werde. Wenn von den Empfehlungen abgewichen wird, ist dies nachvollzieh-
bar zu begründen. Die Erklärung inklusive der Begründung ist dauerhaft öffentlich zu-
gänglich zu machen und als Teil des Corporate Governance Berichts zu veröffentlichen. 

Im Rahmen der Abschlussprüfung ist auch zu prüfen, ob die Erklärung zum Public Cor-
porate Governance Kodex der FHB abgegeben und veröffentlicht wurde. 

Gleiches gilt für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts, soweit rechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

2. Der Gesellschafter 
2.1 Bremen als Gesellschafterin 

Bremen ist Gesellschafterin der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die Senatorin 
für Finanzen nimmt die hieraus resultierenden Rechte und Pflichten innerhalb und au-
ßerhalb von Gesellschafterversammlungen im Einvernehmen mit dem jeweiligen Fach-
ressort wahr. 

2.2 Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse 
Bestimmte Rechte und Aufgaben sind der Gesellschafterversammlung gesetzlich zuge-
ordnet und/oder ihr im Gesellschaftsvertrag zugewiesen. 

Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss/Konzernabschluss und den Lagebe-
richt/Konzernbericht für das vergangene Geschäftsjahr innerhalb der ersten sechs Mona-
te des laufenden Geschäftsjahrs der Gesellschafterversammlung vorlegen, soweit nicht 
weitergehende gesetzliche oder satzungsmäßige Regelungen bestehen. Die Gesell-
schafterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und entscheidet über die Gewinn-
verwendung. 

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Bestellung und Abberufung der 
Mitglieder von Geschäftsführung und Überwachungsorgan, soweit Gesetz oder Satzung 
nichts anderes vorsehen. Sie entscheidet ferner über die Entlastung von Geschäftsfüh-
rung und Überwachungsorgan. Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversamm-
lung über die Entlastung des Überwachungsorgans darf kein Vertreter Bremens mitwir-
ken, der selbst Mitglied im Überwachungsorgan ist. 

Die Gesellschafterversammlung bestellt die Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer. 

Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere über die Satzung und den 
Gegenstand des Unternehmens sowie über Satzungsänderungen und wesentliche un-
ternehmerische Maßnahmen. 
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2.3 Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlung 
Die Gesellschafterversammlung wird mindestens einmal jährlich von der Geschäftsfüh-
rung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. In der Tagesordnung sollen die zu be-
handelnden Punkte möglichst genau bezeichnet werden. Die Gesellschafter sollen aus-
reichend Gelegenheit haben, sich auf die Erörterung und Abstimmungen vorzubereiten. 

Über die Gesellschafterversammlung soll eine Niederschrift gefertigt werden. Auch Be-
schlüsse der Gesellschafter außerhalb der Versammlung sollen protokolliert werden. 

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Überwachungsorgan 
3.1 Grundsätze 
3.1.1 Geschäftsführung und Überwachungsorgan arbeiten zum Wohle des Unternehmens 

eng zusammen. Grundlage dafür ist gegenseitiges Vertrauen, welches insbesondere 
durch Beachtung der in diesem Kodex genannten Transparenz-, Offenlegungs- und 
Vertraulichkeitspflichten geschaffen wird. Deren Einhaltung ist wesentliche Pflicht ge-
genüber dem Unternehmen und seinen Organen. 

Die Geschäftsführung stimmt auf Grundlage von Unternehmensgegenstand und Un-
ternehmenszweck die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Überwa-
chungsorgan ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Stra-
tegieumsetzung. 

3.1.2 Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legt die Satzung Zustimmungsvorbe-
halte zugunsten des Überwachungsorgans fest. Hierzu gehören Entscheidungen o-
der Maßnahmen, die zu einer erheblichen Veränderung der Geschäftstätigkeit im 
Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder zu einer grundlegenden Veränderung der 
Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage oder der Risikostruktur des Unternehmens 
führen können. 

Die Kompetenz des Überwachungsorgans, zusätzliche Zustimmungsvorbehalte zu 
bestimmen, bleibt hiervon unberührt. 

Der Kreis der zustimmungspflichtigen Geschäfte ist so zu bestimmen, dass die Ei-
genverantwortlichkeit der Geschäftsführung gewährleistet bleibt. 

3.1.3 Die ausreichende Informationsversorgung des Überwachungsorgans ist gemeinsame 
Aufgabe von Geschäftsführung und Überwachungsorgan. 

Die Geschäftsführung informiert das Überwachungsorgan regelmäßig, zeitnah und 
umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Ge-
schäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance 
sowie über für das Unternehmen bedeutende Veränderungen des wirtschaftlichen 
Umfelds. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten 
Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein. Die Geschäftsführung berichtet 
dem Überwachungsorgan insbesondere über den Stand der Umsetzung des Frauen-
förderplans, begründet Abweichungen und legt Verbesserungsmöglichkeiten dar. 

Inhalt und Turnus der Berichtspflichten sollen sich auch bei Unternehmen, die nicht 
als Aktiengesellschaft geführt werden, an § 90 AktG orientieren. 

Darüber hinaus soll das Überwachungsorgan zeitnah unterrichtet werden, wenn un-
abweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentlichen Mehraufwendun-
gen oder Mindererträge zu erwarten sind (Ad-hoc Risikoberichte). 

Berichte der Geschäftsführung sind in der Regel in Textform zu erstatten. Entschei-
dungsnotwendige Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss/ Konzernab-
schluss, der Lagebericht/Konzernlagebericht und der Prüfungsbericht werden den 
Mitgliedern des Überwachungsorgans rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. 

Das Überwachungsorgan wirkt auf eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Berichter-
stattung hin.  
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3.2 Vertraulichkeit 
3.2.1 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung 

und Überwachungsorgan sowie innerhalb dieser Organe voraus. Die umfassende 
Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung. 

Alle Organmitglieder stellen sicher, dass von ihnen eingeschaltete Dritte die Ver-
schwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. 

3.2.2 In mitbestimmten Überwachungsorganen sollten die Vertreterinnen bzw. Vertreter der 
Anteilseigner und der Beschäftigten die Sitzungen des Überwachungsorgans jeweils 
gesondert, gegebenenfalls mit Mitgliedern der Geschäftsführung, vorbereiten. 

Das Überwachungsorgan sollte bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen. 

3.3 Verantwortlichkeit 
3.3.1 Geschäftsführung und Überwachungsorgan beachten die Regeln ordnungsgemäßer 

Unternehmensführung. 

Verletzen sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mitglieds der Ge-
schäftsführung bzw. Mitglieds eines Überwachungsorgans schuldhaft, so haften sie 
dem Unternehmen gegenüber auf Schadensersatz. Bei unternehmerischen Entschei-
dungen liegt keine Pflichtverletzung vor, wenn das Mitglied der Geschäftsführung o-
der des Überwachungsorgans vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage 
angemessener Informationen zum Wohle des Unternehmens zu handeln. 

3.3.2 Eine Vermögenshaftpflichtversicherung für die Mitglieder von Geschäftsführung und 
Überwachungsorgan (D & O-Versicherung) der Unternehmen soll abgeschlossen 
werden. Schließt ein Unternehmen eine Versicherung zur Absicherung eines Mit-
glieds der Geschäftsführung gegen Risiken aus dessen beruflicher Tätigkeit ab, sollte 
ein Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe 
des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Mitglieds der Geschäfts-
führung vereinbart werden. 

3.4 Kreditgewährung 
Kredite des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungs-
organs sowie an ihre Angehörige sollen nicht gewährt werden. 

4. Geschäftsführung 
4.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
4.1.1 Die Geschäftsführung trägt die originäre Verantwortung für die Leitung des Unter-

nehmens und ist dabei an Unternehmensgegenstand und Unternehmenszweck ge-
bunden. 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft, sie hat in den Angele-
genheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. 
Die Geschäftsführung soll dafür Sorge tragen, dass bei allen Entscheidungen, soweit 
sie nicht nur unwesentliche Bedeutung haben, innerhalb der Gesellschaft das Vier-
Augen-Prinzip gewahrt wird. 

Die Geschäftsführung entwickelt auf dieser Grundlage die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens, stimmt sie mit dem Überwachungsorgan ab und sorgt für ihre 
Umsetzung. 

4.1.2 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umset-
zung des Unternehmensgegenstandes für die Beschäftigten der Gesellschaft definie-
ren. 

4.1.3 Die Geschäftsführung muss ihren Beratungspflichten zur Entwicklung neuer strategi-
scher Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Überwachungsorgan 
aktiv nachkommen.  
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4.1.4 Die Geschäftsführung hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 
unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auch auf deren Beachtung 
durch die Konzernunternehmen hin (Compliance). 

4.1.5 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risi-
kocontrolling, einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im 
Unternehmen. 

4.1.6 Die interne Revision soll als unabhängige Stelle wahrgenommen werden. 

4.1.7 Die Geschäftsführung orientiert sich bei ihren Entscheidungen an den vereinbarten 
Finanz- und Leistungszielen und trägt damit der öffentlichen Verantwortung Rech-
nung. 

4.2 Zusammensetzung 
4.2.1 Die Geschäftsführung sollte aus mindestens zwei Personen bestehen. 

4.2.2 Der von der Geschäftsführung aufzustellende Organisations- und Geschäftsvertei-
lungsplan bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Das Überwachungsorgan kann einen Sprecher der Geschäftsführung bestimmen. 

4.3 Vergütung 
4.3.1 Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung wird von der Vorsitzenden oder 

vom Vorsitzenden des Überwachungsorgans unter Einbeziehung von etwaigen Kon-
zernbezügen in angemessener Höhe auf Grundlage einer Leistungsbeurteilung fest-
gelegt. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Auf-
gaben des jeweiligen Mitglieds der Geschäftsleitung, dessen persönliche Leistung, 
die Leistung der Geschäftsführung sowie die wirtschaftliche Lage, der nachhaltige Er-
folg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines 
Vergleichsumfelds. Sie soll die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 
übersteigen. 

Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsführung umfasst die monetären 
Vergütungsteile, etwaige Versorgungszusagen, die sonstigen Leistungen, insbeson-
dere für den Fall der Beendigung der Tätigkeit, Nebenleistungen jeder Art und Leis-
tungen von Dritten, die im Hinblick auf die Geschäftsführungstätigkeit zugesagt oder 
im Geschäftsjahr gewährt wurden. 

Wenn die monetären Vergütungsteile der Mitglieder der Geschäftsführung neben fi-
xen auch variable Bestandteile umfassen, etwa aufgrund des wettbewerblichen Mark-
tumfeldes, sollen die variablen Vergütungsbestandteile einmalige oder jährlich wie-
derkehrende und insbesondere an den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens ge-
bundene Komponenten sowie auch Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und 
Risikocharakter (wie etwa einem Bonus-Malus-System) enthalten. 

Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für sich und insgesamt angemessen sein. 
Dies schließt im Rahmen des rechtlich Möglichen bei einer verschlechterten wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens auch eine Herabsetzung der Vergütung ein. 

Gewährt die FHB dem Unternehmen Zuwendungen, so sind bei der Bemessung der 
Vergütung die einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

4.3.2 Die Vergütung ist in den Anstellungsverträgen zweifelsfrei festzulegen. 

Variable Komponenten der Vergütung sollten in einer Zielvereinbarung mit dem nach 
Satzung zuständigen Gesellschaftsorgan niedergelegt werden und sich an einer 
nachhaltigen Unternehmensführung orientieren. Damit von den variablen Komponen-
ten langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung aus-
gehen, sollen sie eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben und erst am Ende 
des Bemessungszeitraums ausgezahlt werden. 
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Eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter soll aus-
geschlossen sein. Für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen soll ei-
ne Begrenzungsmöglichkeit (Cap) vereinbart werden. 

Bei Abschluss von Anstellungsverträgen soll darauf geachtet werden, dass Zahlun-
gen an ein Mitglied der Geschäftsführung bei vorzeitiger Beendigung der Tätigkeit als 
Geschäftsführungsmitglied ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleistungen den 
Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht 
mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages vergüten. Für die Berechnung soll 
auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls die 
voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden. 

4.3.3 Das Vergütungssystem für die Geschäftsführung soll einschließlich der wesentlichen 
Vertragselemente regelmäßig von dem nach Satzung zuständigen Gesellschaftsor-
gan überprüft und erforderlichenfalls angepasst werden. 

Die Gesellschafterversammlung soll über die Struktur des Vergütungssystems für die 
Geschäftsführung und über Veränderungen des Vergütungssystems informiert wer-
den. 

4.3.4 Eine betriebliche Altersvorsorge soll nicht vereinbart werden. 

4.4 Interessenkonflikte 
4.4.1 Mitglieder der Geschäftsführung unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unter-

nehmen dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot. 

4.4.2 Mitglieder der Geschäftsführung sind dem Unternehmenszweck verpflichtet. 

Mitglieder der Geschäftsführung und Beschäftigte dürfen im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder 
sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile ge-
währen. 

Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Inte-
ressen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich 
nutzen. 

4.4.3 Jedes Mitglied der Geschäftsführung muss Interessenkonflikte dem Überwachungs-
organ gegenüber unverzüglich offen legen und die anderen Mitglieder der Geschäfts-
führung hierüber informieren. 

Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung sowie ihnen nahe stehenden Personen oder ihnen persönlich nahe-
stehenden Unternehmungen andererseits haben branchenüblichen Standards zu 
entsprechen. 

Alle Geschäfte mit vorgenannten Personen bedürfen der Zustimmung des Überwa-
chungsorgans, sofern dieses nicht ohnehin das Unternehmen beim Abschluss des 
Geschäfts zu vertreten hat. 

4.4.4 Mitglieder der Geschäftsführung dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Mandate in 
Überwachungsorganen außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Vor-
sitzenden des Überwachungsorgans ausüben. 

5. Überwachungsorgan 
5.1 Aufgaben und Zuständigkeiten 
5.1.1 Aufgabe des Überwachungsorgans ist es, die Geschäftsführung bei der Führung des 

Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. 

Die Vertreter der FHB im Überwachungsorgan sollen sich von gesamtbremischen In-
teressen leiten lassen. 



Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen - 2. Auflage 13.06.2017 - 

12 

Gegenstand der Überwachung sind die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und die 
Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführungsentscheidungen. Hierzu gehört insbesonde-
re, ob sich das Unternehmen im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgaben betätigt. 

Es ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzu-
binden. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch eigene persönliche und fachliche Fort- und 
Weiterbildung dafür sorgen, dass es seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 
Sinne dieses Public Corporate Governance Kodex erfüllen kann. 

Das Überwachungsorgan und seine Ausschüsse sollen regelmäßig die Qualität und 
Effizienz ihrer Tätigkeiten überprüfen. Das Überwachungsorgan soll die Umsetzung 
der hierzu von ihm beschlossenen Maßnahmen überwachen. Die Berichterstattung 
über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit 
des Überwachungsorgans soll in Form eines Leistungsberichtes an die Gesellschaf-
ter erfolgen. 

5.1.2 Die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung erfolgt auf unbestimmte Zeit und 
ist jederzeit widerrufbar 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung soll das Überwachungsorgan für eine langfris-
tige Nachfolgeplanung sorgen. 

5.1.3 Das Überwachungsorgan soll sich eine Geschäftsordnung geben, sofern nicht die 
Satzung für das Überwachungsorgan eine solche bestimmt. 

5.1.4 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans koordiniert die Ar-
beit des Überwachungsorgans, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des 
Überwachungsorgans nach außen wahr. 

Ihr bzw. ihm und anderen einzelnen Mitgliedern soll nicht das Recht eingeräumt wer-
den, allein an Stelle des Überwachungsorgans zu entscheiden. 

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll zugleich Vorsit-
zende bzw. Vorsitzender des Ausschusses sein, der die Verträge mit den Mitgliedern 
der Geschäftsführung behandelt. 

5.1.5 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll mit der Ge-
schäftsführung regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäfts-
entwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten. 

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans wird über wichtige 
Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung 
des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Ge-
schäftsführung informiert. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungs-
organs soll sodann das Überwachungsorgan unterrichten und erforderlichenfalls eine 
außerordentliche Sitzung des Überwachungsorgans einberufen. 

In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter ei-
nem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen 
auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft werden. 

Ferner erteilt die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans 
der/dem durch die Gesellschafterversammlung bestellten Abschlussprüferin/ Ab-
schlussprüfer den Prüfungsauftrag. Hierbei soll die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, Prüfungsschwerpunkte der Abschlussprüfung 
festzulegen. 

Der Abschluss, die Änderung, die Beendigung und jegliche Nebenabreden des Ge-
schäftsführervertrages obliegen der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden des Über-
wachungsorgans nach vorheriger Zustimmung der Beteiligungsverwaltung. 
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Bei Erstverträgen soll die Vertragsdauer auf drei Jahre beschränkt sein. Eine Verlän-
gerung des Anstellungsvertrages ist zulässig, diese soll in der Regel eine Laufzeit 
von fünf Jahren haben. 

Für die Mitglieder der Geschäftsführung soll eine Altersgrenze für deren Ausscheiden 
aus der Geschäftsleitung festgelegt werden. 

5.1.6 In Abhängigkeit von der Anzahl seiner Mitglieder und von den spezifischen wirtschaft-
lichen Gegebenheiten des Unternehmens kann das Überwachungsorgan fachlich 
qualifizierte Ausschüsse bilden, in denen bestimmte Sachthemen behandelt werden. 
Zu solchen Sachthemen gehören u. a. Strategie des Unternehmens, Investitionen 
und Finanzierung. 

Die Ausschüsse dienen dazu, die Effizienz der Arbeit des Überwachungsorgans zu 
steigern und komplexe Sachverhalte zu behandeln. Die jeweiligen Ausschussvorsit-
zenden berichten regelmäßig an das Überwachungsorgan über die Arbeit der Aus-
schüsse. 

5.1.7 Von der Möglichkeit, einzelnen Ausschüssen des Überwachungsorgans Entschei-
dungskompetenzen zu übertragen, soll nicht Gebrauch gemacht werden. Vielmehr 
sollen Beschlüsse in der Regel dem Plenum vorbehalten bleiben.  

5.2 Zusammensetzung 
5.2.1 Dem Überwachungsorgan sollen nur Mitglieder angehören, die über die zur ord-

nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sowie angesichts 
ihrer beruflichen Beanspruchung in der Lage sind, die Aufgaben eines Mitgliedes des 
Überwachungsorgans wahrzunehmen, in diesem Rahmen ist auch auf eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen hinzuwirken. 

Dabei sollen die Mitglieder des Überwachungsorgans in der Regel nicht mehr als fünf 
Mandate in Überwachungsorganen gleichzeitig wahrnehmen. 

Mitglied eines Überwachungsorgans soll nicht sein, wer in einer geschäftlichen oder 
persönlichen Beziehung zu dem Unternehmen oder dessen Geschäftsführung steht, 
die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründet. 

Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen keine Organfunktion oder Beratungs-
aufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. 

Dem Überwachungsorgan sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder der Ge-
schäftsleitung angehören, bei Überwachungsorganen mit weniger als sechs Mitglie-
dern kein ehemaliges Mitglied. 

5.2.2 Es soll eine angemessene Altersgrenze für Mitglieder des Überwachungsorgans 
festgelegt werden. 

5.2.3 Mitglieder eines Überwachungsorgans haben ihr Mandat persönlich auszuüben; sie 
dürfen ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. Abwesende Mitglieder 
können durch Stimmbotschaften an der Beschlussfassung des Überwachungsorgans 
teilnehmen. 

Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans achtet darauf, dass ihm für die Wahrneh-
mung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Falls ein Mitglied eines 
Überwachungsorgans in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzun-
gen des Überwachungsorgans in vollem Umfang teilgenommen hat, soll dies im Be-
richt des Überwachungsorgans an die Gesellschafter vermerkt werden. 
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5.2.4 Ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung sollen nicht in den Vorsitz des Überwa-
chungsorgans oder den Vorsitz eines Ausschusses des Überwachungsorgans wech-
seln. Eine entsprechende Absicht soll der Gesellschafterversammlung besonders be-
gründet werden. 

5.3 Vergütung 
Es soll keine über eine Aufwandsentschädigung hinausgehende Vergütung bewilligt werden. 
Sofern im Einzelfall darüber hinausgehende Vergütungen bewilligt werden, gelten die Rege-
lungen für Nebentätigkeiten der FHB, insbesondere zur Abführung solcher Vergütungen, 
sofern das Aufsichtsratsmitglied dem Nebentätigkeitsrecht der FHB unterliegt. 

5.4 Interessenkonflikte 
5.4.1 Jedes Mitglied des Überwachungsorgans ist dem Unternehmenszweck verpflichtet. 

Gleichzeitig sollten die Vertreterinnen und Vertreter Bremens in den Überwachungs-
gremien die besonderen Interessen der FHB, insbesondere die Beschlüsse der Bre-
mischen Bürgerschaft und des Senates berücksichtigen. Darüber hinaus sollten sich 
die Vertreterinnen und Vertreter der FHB aktiv für die Umsetzung dieses Public Cor-
porate Governance Kodex einsetzen und darauf hinarbeiten, in ihren Gremien, die 
genannten Punkte umzusetzen. 

Ein Mitglied des Überwachungsorgans darf bei seinen Entscheidungen weder per-
sönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zu-
stehen, für sich nutzen. 

Jedes Mitglied eines Überwachungsorgans soll Interessenkonflikte, insbesondere 
solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, 
Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Überwa-
chungsorgan gegenüber offen legen. 

Das Überwachungsorgan soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung 
über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentli-
che und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Mitgliedes 
eines Überwachungsorgans sollen zur Beendigung des Mandates führen. 

5.4.2 Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Mitglieds eines Über-
wachungsorgans mit dem Unternehmen sollen nicht abgeschlossen werden. 

6. Transparenz 
6.1 Corporate Governance Bericht 
Geschäftsführung und Überwachungsorgan haben jährlich über die Corporate Governance 
des Unternehmens zu berichten (Corporate Governance Bericht). Bestandteil des Berichts 
ist insbesondere die Erklärung, es wurde und werde den Empfehlungen des Public Corpora-
te Governance Kodex der FHB entsprochen. Der Bericht umfasst auch eine Darstellung zum 
Anteil von Frauen in Überwachungsorganen. Wenn von den Empfehlungen abgewichen 
wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Dabei kann auch zu den Kodexanregungen 
Stellung genommen werden. 

6.2 Bezüge für die Mitglieder der Geschäftsführung und des Überwachungsorgans 
6.2.1 Die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsführung soll individualisiert, auf-

geteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristi-
ger Anreizwirkung, unter Namensnennung in allgemein verständlicher Form im Cor-
porate Governance Bericht dargestellt werden. Dies gilt auch für Leistungen, die dem 
Mitglied bzw. einem früheren Mitglied der Geschäftsführung für den Fall der Beendi-
gung seiner Tätigkeit zugesagt oder im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden 
sind. 
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Bei der Neu- oder Wiederanstellung von Mitgliedern der Geschäftsführung hat das 
Überwachungsorgan für eine vertragliche Zustimmungserklärung dieser Mitglieder 
zur Offenlegung Sorge zu tragen. 

6.2.2 Die Gesamtbezüge des Überwachungsorgans sollen im Corporate Governance Be-
richt veröffentlicht werden. 

Dabei sollen auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Überwachungsorgans 
gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, 
insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, gesondert angegeben werden. 

6.3 Veröffentlichungen 
Vom Unternehmen veröffentlichte Informationen, die das Unternehmen betreffen, sollen 
auch über das Internet zugänglich sein. Hierzu zählen der Corporate Governance Bericht 
und der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Lagebericht. 

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
7.1 Rechnungslegung 
7.1.1 Gesellschafter und Dritte werden vor allem durch den Jahresabschluss/Lagebericht 

bzw. durch den Konzernabschluss/Konzernlagebericht des Unternehmens informiert. 

Jahresabschlüsse/Konzernabschlüsse und Lageberichte/Konzernlageberichte wer-
den, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften bestehen oder gesetzliche 
Vorschriften beziehungsweise Zweckmäßigkeitserwägungen entgegenstehen, in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und nach diesen Vorschriften ge-
prüft. 

7.1.2 Der Jahresabschluss/Konzernabschluss und der Lagebericht/Konzernlagebericht 
werden von der Geschäftsführung aufgestellt und von der Abschlussprüferin bzw. 
vom Abschlussprüfer und vom Überwachungsorgan geprüft. Darüber hinaus sollte 
die Prüfung gemäß § 53 HGrG erfolgen. 

7.1.3 Das Unternehmen soll eine Liste von Drittunternehmen veröffentlichen, an denen es 
eine Beteiligung von für das Unternehmen nicht untergeordneter Bedeutung hält. 
Stellt das Unternehmen einen Jahresabschluss/Konzernabschluss auf, soll die Liste 
in den Anhang/Konzernanhang übernommen werden. 

7.1.4 Im Anhang des Jahresabschlusses sollen Beziehungen zu Gesellschaftern erläutert 
werden, die im Sinne der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften als naheste-
hende Personen zu qualifizieren sind. 

7.2 Abschlussprüfung 
7.2.1 Die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer hat eine Erklärung abzugeben, ob 

und gegebenenfalls welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen 
Beziehungen zwischen der Abschlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer und ihren 
bzw. seinen Organen einerseits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern 
andererseits bestehen, die Zweifel an dessen Unabhängigkeit begründen können. 
Die Erklärung soll sich auch darauf erstrecken, in welchem Umfang im vorangegan-
genen Geschäftsjahr andere Leistungen für das Unternehmen, insbesondere auf dem 
Beratungssektor, erbracht wurden bzw. für das folgende Jahr vereinbart sind. Die Er-
klärung der vorgesehenen Abschlussprüferin bzw. des vorgesehenen Abschlussprü-
fers soll zu den Geschäftsakten genommen werden. 

7.2.2 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans erteilt der Ab-
schlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die 
Honorarvereinbarung. Das Überwachungsorgan soll mit der Abschlussprüferin bzw. 
dem Abschlussprüfer vereinbaren, dass die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des 
Überwachungsorgans bzw. des Prüfungsausschusses über während der Prüfung auf-
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tretende mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich unterrichtet 
wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. 

7.2.3 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll vereinbaren, 
dass die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer über alle für die Aufgaben des 
Überwachungsorgans wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich 
berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Die Vorsit-
zenden bzw. der Vorsitzende des Überwachungsorgans soll vereinbaren, dass die 
Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer sie bzw. ihn informiert oder im Prüfungs-
bericht vermerkt, wenn sie bzw. er bei der Durchführung der Abschlussprüfung Tat-
sachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von der Geschäftsführung und von dem 
Überwachungsorgan abgegebenen Erklärung zum Public Corporate Governance Ko-
dex ergeben. 

Bei Unternehmen ohne Überwachungsorgan soll die gesetzliche Vertretung mit der 
Abschlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer entsprechende Berichts- und Informati-
onspflichten vereinbaren. 

7.2.4 Die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer nimmt an den Beratungen des 
Überwachungsorgans bzw. des entsprechenden Ausschusses des Überwachungsor-
gans über den Jahres- bzw. Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentli-
chen Ergebnisse seiner Prüfung. 

8. In-Kraft-Treten 
Dieser Public Corporate Governance Kodex der Freien Hansestadt Bremen tritt zum 
01. Januar 2018 in Kraft und ersetzt die am 16.01.2007 beschlossene 1. Auflage. 
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